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Technik und Rechtskunde in der Eisenbahnverwaltung. 
Von 

Geh. Oberregierungsrat v. Kienitz. 

Das zur Verwaltwn:g des Staats erforderliche Wissen wird, soweit 
es sich ·zunächst um den Staat im eigentlichen Sinn, um die geordnete Ge
meinschaft a.n und tur eich hrundelt, grundsätzlich das Wissen darjenigen 
sein müssen, die das Wes-en der Ordn•ung, die Normen und Geset.ze, nach 
denen sich die Gerneinschaft ordnen soll, am besten zu begreifen vel'lffiögel', 
und die Vorbereitung zu miesem Begreifen ist das Studium des staatlichen 
Rechts. Daher ist die Staatsverwal tun~ von jeher vo0on. Männern der 
Rechtskund'e beSiOrg't woll'den. Daß es zu Zeiten bewegten Übergangs ein
mal .anders wird, ist schli.eßlich nicht von Bedeutuiljg!, weil sich die Regel 
wied·e1· durchsetzt. 

Für d~e Rechtskunde ist aber auch das Kennen der tatsächlichen V er
hältnis·se nötig, a•u:f die d:as Recht e:ngeriehtet ist und angewandt we•rden 
soll, und dies Kennen ist für den Rechtskenner in dem Maß begrenzt, in 
dem die heutige Ku.ltur über das Flassungsvermögen des einzelnen Hi!ms 
hinaus ausged<?hnc und verwickelt ist. Oft erfordert die Würd'igung drd 
Tatbestands, auf der sich die Verwaltung aufbauen soll, neben\ der Rechts
kunde und dem zu ihr gehörigen allgerneinen V erständni·s noch ein be
soJLderes \Vi;;;sen, eine Fachkunde sachlicher Zusammenhänge, die dem 
Rechtskenner abgeht. Er muß dann den Fachkenner zuziehen, und soweit 
das Urteil die Fachku111de beansprucht, wird es dem oberflächlichen Blick 
sch•einen, als sei die danach getroffene Anordnwng oder Maßnahme 
schlechthin von der Fachkunde diktiert worden. Im Grunde dst aber das 
Ergebnis der Fachkunde, da sie nicht den ganzen T.atbestand erfaßt, nur 
eines . unter den mehr.eren Tatbestandsmomenten, und die Anordnung be
ruht im Erkennen des gesamten Tatbesltands, j·a sie erfordert weiter noch 
dessen Einordnen in das System der Rechtsnormen. Wenn z. B. eine 
Tageszeitung meldet, der Angekl,ajg.te sci fr:eigesprochen worden, weil der 
als Sachverständiger. vernommene Arzt ihm durch das· Gutachten der Un-
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Zurechnungsfähigkeit "den Schutz des Gese:tzes zugebilLgt" habe, so über
sieht sie, daß das Gutachten erst durch die richterliche Würdigung des ge
samten Sachverhalts die Bedwtung er·1angt hat, die ihr nun allein den 
AusschlajgJ zu geben scheint, und daß di1e Freisprechung nicht ein medi
zinischer, sondern ein :rechtl·icher Vorgang irst. 

Allerd~ngs 1st der Rechtskenner, wo rer die besond.ere, ihm nich·t inne
wohnende Fachkunde braucht, insoweit unbeholfen. Aber das ist der 
Fachkenner für d!ire Gesamte:nt'scheidung erst recht, und bei ihm kommt 
noch ein amderes Bedenken hinzu. Den Tatbestand nach allgemein mensch
liehem Verständnis zu beurteilen und auf ihn das Recht so anzuwenden, 
daß die richti.ge Ano!I'dnung hera:uskommt, ist im innersten Grunde ein 
Akt der Kritik, weil es sich allemal um den Ausgleich widerstreitender 
Interesse~ handelt. Dagegen hat dfue besond€re Fachkunde regelmäßig 
mehr den schöpferischen W erit, der mit dem ETkennen eines Werdegangs 
n~aturgemäß verbunden ist; dem Fachk:enner er:scheint d~e Sache so, wie 
er sie gestaltet sehen will. Dadurch WJkd das subjektiv·e Moment der Per
sönlichkeit in die Sache hineingetragen. Das ·ist zwar, wenn ein Sehaffen 
in Frage steht, wertvoller ral.s d[e Kr'itik, und darum ist dras Schaffen selbst 
lediglich Aufgabe d.er Fachkunde je in ihrem Gebiet. Ist es aber abge
schlossen, ist es Zustand und damiit Gegenstand der staatlichen Beurteilung 
und Behandlung geworden, so wird bei jenem Widerstreit der Interessen 
d'ie objektive Gerechi~gkeit durch das s:u!btiektive Moment der Persönlich
kelit gestört. Der Fachkenmer i.sff als schaffende Persönlichkeit grund
sätzlich einseitig. Es ist eine ·alte Erfahrung, daß, je mehr Sachverständige 
gehört werden, je mehT ve:rschi,edene Meinungen zutage treten. Der Staat 
ist deshalb dabei geblieben, für die an seiner Leitung und Verwaltung 
Beteiligt'en regelmäßig die Rechtskunde vorauszusetzen. Auch die Selbst
verwaltung ist ihm iiiil allgemeinen auf diesem Wege g,efolgt. 

Das alles gilt zunächst ffu1 dlie ~tlruatsVlEJrwaltungl im eigentlichen 
Sinn. Aber der heutige Staat hat auch Au~g.aben ü.bernommen, die weniger 
im Rahmen der eigentlichen .Staatsidee, als auf dem Gebiet der wirtschaft
Heben Verwendung der V olks:güter liegen, mJt andern Worten: ein großer 
Teil der heutigen Staatsverwaltung i:st nichlt rbloß Staatsverwaltung, son<Lern 
soziale Wi:rtschaft:sverwaltung. Auch diese wird zwar von der struatlichen 
Rechtsordnung bestimmt, und insofern liegt hier die Sache grundsätzlich 
ebenso, und auch die obigen allgemeinen Erwägungen treffen hier in 
gleicher Weise zu. Aber i[]{ll1erhalb einer eigentlichen WirtschaftsverwaL 
tung macht sich der Gegensatz des rechtskundi1geiDJ und des fachkundigen 
Wissens doch in stärkerem Maß geltend. Einerseits gewinnt hier die 
Fachkunde eine tatsächlich umfangreichere Bedeutung, andrerseits tritt 
die Rechtskunde in ihrer Verwendung gtgenüber dei· .allgeme:nen Bedeu-
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tung, die s::~ in der eigentlichen Sta,atsverwaltung hat, zurück. Denn die 
hier in Frage kommenden Anmdnungen sind nicht in .gle!ichem Maß wie 
dort an dla;s Kennen der Rechtsnormen gebunden, ,sondel"n stehon zum 
großen Teil, soweit sie nicht ;überhaupt S!liche der Fruchkunde sind, auf 
dem Boden des allgemeinen menschlichen Verständnisses. Das will freilich 
auch geschult sein, und d!a entstehti die Frage, ob es "im 1g!anzen und ins
besondere für die Eigenart der einizelnen Wirtschaftsverwa.ltung besser 
d)l·rch Rechtsk'U:nde oder dur~h F•achkunde geschult werde. 

Über diese Frage herl"scM in der wichtigsten Wirtschaftsverwaltung 
des Staats, in der .staatlichen Eisenbahnverwaltung, .seit langer Zeit ein 
lebhafter Streit. Nu.r kommt die Frage .selbst dabei nicht so zum Ausdruck, 
wie es ihr gebührt. Die höheren technischen Beamten stürmen gejgen die 
ju11isüsch vorg·eibüldeteiil: Verwa.ltungsbeamten an, die sie als sog. "Ei.sen
blab.njuri.sten" kennzeichnen, UliD sie aus td!er Stellumg~. d'ie sie bisher in der 
Verwaltung innehaben, zu verdrängen. Sie 'sprechen ihnen die Fähigkeit 
zur Verwaltung der E>lsenba:hnen ab und wollen •S'i'e nur, soweit besondere 
rechtliche EntscheidJungem in Frage kommm, al1s juristischen Beirat gelten 
la;ssen. So er1anlg~ der :K!ampf ehrLe VO•IIJ der Sache .abweichende persönliche 
Richtung, Zwar wird in der Form eine saehMch neue Einr>idhtung der 
Verwaltung vorgeschlagen, abetr doch eine Einrichtung, die schließlich das 
Ziel hat, d1en Technikern dien entsche:!il1enden :EJinfluß in der V erwa1tung zu 
verschaffen. Damit soll nicht der Vorwurf einer Verhüllung des Ziels er
hoben werden. Die Art •der Kriegführung ist Sache der Kriegskunst. A'ber im 
Grurnde i•st es nicht ein or,~anisatovischer Streit um die Sache, sondern eher 
ein sozia;1er Kiampf, der .auch -hier, wie überall im Le1ben, um die Macht ~eht. 

Um dies zu erkennen, muß man erst einmal den gegenwärtigen Zu
stallld betradhten, wie dlle Verwaltm.ngs.arbel.t der staafJichen Eisenbahnen 
auf ffie juristisch vorgebi.Meten Verwaltungsbeamten und die höheren Tech
niker verteilt und in welchem V ~rhältnis die V'erwaltung mit diesem beiden 
Gruppen von Beamten besetzt d.sti. Da die Sache nicht bei allen bi1sherigen 
staa;tlichen E1serrbruhnverwa.1tungen biis in die Einzellleiten g1eichmäßig ge
regelt wrur, also nicht für die ganze heutige Rcichseisenbahnverwaltung e1i.n
heitlich an)glegeben werden kann, die Einzelheiten aber a:ndrerseits für d·as 
Gesamturteil wenig ausmachell\, wird die Anordnung der ,l:)isherigen preußi
sohen StaatiSei!senoohnverw.alfumg, der bei weitem größten; Teilverwaltung 
des Reichs, zugrunde gelegt, 'lumal der Streit eigentlich gerade in dieser 
Verwaltru.ng entstanden -i-st und geführt wird und danach aD\glenommen wer
den darf, daß die Stellung der Techniker anderswo illmen zum mindesten 
nicht ungünstiger 1elfscheint. 

Hier ist nun grundsätzLich folgendermaßen vertieilt worden: Die Be
handlung der Rechtsve:rlhältnisse, di·e sich aus der Anhuge der Eisenbahn 

1* 



4 Technik und Rechtskunde in der Eisenbahnverwaltung. 

und aus ihrer Tvansportführung ergeben, das T·rurifwesen und die Anord
nung der Güteri>eförderung, die finanzielle ÜI"dnung des Ha.ushalts und 
dws Personalwesen einschlierßlieh der Sorge für (ir:e sozilaie Wohlfahrt der 
Badliensteten si1nd den V erwalbungshea.mten ~Zug.ew':.esen, d:agegen die bau
liche Anl:a.ge der Eisenhahn selbst :und ihrer Bauwerke einschließlich der 
Unterhaltung und die Führung des. Eisenbahnbetriebs den Technikern des 
Ingeni.eurfachs und das Maschinenwesen mit s·einen Nebengebieten, wie 
Elektrotechnik, Beschaffung der Betriebsmittel und Materialien, sowie das 
Werkstattwesen den Technikern des Maschinenbaufachs. Das Werkstatt
wesen ist eigentlich nur ein zufäUiges Anhängsel, das zur Transportver
waltung ais solcher nicht gehört. Denn wenn !diese auch mit der Besch:af
fung und Gestaltung ihrer Betriebsmittel rechnet, so hat sie deren Her
stellung doch von Anfang an als A'uifgabe einer ihr an sich .fremdien In
dustrie betrachtet. K1e1m deutsehe EisenbaJtn hat jerrn:a1s tFhre Lokomotiven 
und Wag·etn selbst geJhaut. Nur weiil es zu umständlich war, bei jedem 
Schaden, dem die Betriebsmittt:el nun einmal im Betrieb aus:ges.etzt sind, 
dies Transportgerät wieder dien Bauanstalten zuzufrühren, schuf man eigene 
AusbesseruUJgsanstalten, d1e sich dann .allmä.hlich nach dem Maß. ihrer In
anspruchnahme und rrach dter Art der erforderlichen Arbeiten !ZU dem Um
fang der heutigen Eisenhwhnwerkstätten aus~ewachsen haben, aber immer 
Ausbesserun1gsanstalten gehliebein sind. Z:ur Transportanstalt stehen diese 
Werkstätten in nicht näherer Beziehung, als die Werft zur Handelsschiffahrt. 

Darbei ist die gesamte Atr:ordnung der Verwaltung so getroffen, daß 
- ·abge@ehen von der Ministeri:alünstanz - unter einer Provinz1alhehörde, 
der Eisenba.hndirektion, die örtl!Jiche Ausführung durch E1senbahnämtetr ·be
sorgt wird: Betriebsämter .für die Durchführung des Betriebs, für die bauliche 
Untenhaltung und kleinere Bauten; Maschinenämter für den Lokomotiv
dienst und! die Unterhaltung der mwschi:nellen Arulatg,en; Verkehrsämter für 
die Regel,wng des Transport- und Ahferügungswesens. Auch die vV·erk
stätt:en werden in gleicher Weise dureh Werkstättenämter geleitet, und da
rneben bestehen noch einzelne AbnahmeämteT für d!le Prüfung der von der 
Pr.ivatindustrie gel1leferten Betriehsmitte'l und Werkstoffe und jeWJeilige Bau
abteilungen für Neuhaustrecken. Bis auf die Verkehrsämter, deren Füh
mng eine höhere V orhildlung nic.'ht erfordert, und die desha~b Praktilkern 
mittilerer V o11bildunj~ anvertmut sirudi, brtWUchen alLe dliese Ämter al,s Vor
stand l'egelmäßüg den höh€r:en Techniker. Nur vereinzelt sind auch hier 
weniger bedeutende Ämte1r mit Praktikern mittlerer Vorbildung 
besetzt. Bei dieser Elinr1chtung findet sich allerdings von dtlr technisdhen 
Gruppe nur eün Teil in der Provinzialbehörde, der andere Teil besorgt die 
Leitung de!T Ämter, wä:hrellid der Vterwrulturigsbeamt~ bis auf die nur vor
übergehende, mehr seiner Ausbildung dienende Führung eines Verkehrs-
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amts ,grundsätzlich nur in der Provinzi,albehörde erscheint. Aber die Ein

richtung entspricht dem sachliehen Bedürfnis, so daß sie schweririeh ge
ändert werden kann. Auch wenn die verschiedenen Ämter zu geschlossenen 

örthlehen Behörd<en vereinigt wü.nden, blcilbt die örtliche l<n.>Stanz als solehe 
unentbehrlich, und eine sog. Dezentralisierung der Verwaltung, wie sie 

vielEach gefordert wird, könnte n•u!r zu •einem Abrwiitze!flJ ministerieHer Zu
ständigkeit auf die Provinzialbehörden oder auf neue Zwischenstellen (Ge
neraldirek~ionen) , aber 'begreiflicher W e1se nicht zu einem V or.g.an:g der Zen
tralisierung führen, wie es ein Aufsaugen der örtlichen Insta;nz bedeuten wü•rde. 

Die Bestallung des Technikers erfolgt nach dem staatlichen Haus

haltsplan zuerst als Amtsvorstand - od&: pLanmäßiger RegieTUn1gsbau.-
meister -, rund damit wird am: sich die staatliehe Anstellungsaus.sicht errullt. 
Das hat zur Folge, daß er in dieser Stellung, wenn. er nicht zur sogenannten 
Befördel'lumg gel!l!ngt., lebenslail\gl verbleibt. Drugegen findet der Verwaltungs
beamte, dessen vorübergehende Beschäftigumg als Verkehrsamtsvorstand nur 
eine diätarische Verwendung J,a;rs-tellt, seine errste planmäßige Anstellung 

unmittelbar aLs Mitglied der ProvinzialbEfu,örde. Man hat hierin eine Hera,b
wiirdigung der Techn:ik gefrunden und hewetg,liche Kl·age über den "tech

nischen Graukopf, der sich dem jungen Regierungsrat beugen" müsse, er
hohen. Das geht ru'ber zu weit. Denn nicht der Regierung:Srat ist vorgesetzt, 
sollldern die vom Präsidenten geleitete Behörde, urnd von einem Herabwürdli.

g()n kann, wo es sich um S'&ehbiehe Notwend:\gikeH handelt, füglieh nicht die 

Rede sein. Sonst war ·aUerdings der Beschwerd-e nach der frühetren Ordnung 
eine Berech!Thg.ung insofern nicht granz abzusprechen, a:ls der nicht weiter 
Beförderte, rubgesehoo von der V erzöger>UI!lJg einer höheren Titulatur, auch 
jenen Gehaltsvorzug verlor, der nur den älteren Direktionsmitgliedern zu

kam. Aber das wird durch die neue Regelung des Diensteinkommens ge
ändert. Künftig werden Amtsvorstand und Direkmon81lhltglied: in allem 
Wesentlichen gleichstehen; der Amtsvorstand hat sogar regelmäßig noch den 

V orzu:g de:r Dienstwohnung. Soweit also nicht dla.s Aufrücken in die höheren 
Stellem in Betracht kommt, drus zwar im ·allgemerinen die Stellung de:s Din~k
tionsmilt,glieds zur Voraussetzung hat, aber auch dem Verwaltungsbeamten 

ebenso wie dem Toohllliiker oft versagt bleibt, wird dann die W'!lihl unter den 
Stellen des Amtsvorstands und Direktionsmitgl1eds an •u~ndl für sich imum 

noch viel mehr als Geoohmackssache sein; im Fall des Sitzenbleiheus ·ist 
die Lage des Amtsv<ms•t!linds wohl die angenehmere. 

Das Bild ändert &,eh abe!r bei K'iler Frruge jenes Aufrückens. Wegen 
der Besetzung der örtlichen Instanz hiat dlie technische Gruppe dazu eim.en 
veDhältni·smäßig viel größeren Unte:r\bau a1s die Grruppe der Verw'altungs

beamten, deren ZaJh1 nur nach dem Bedürfnis der Provi•nzia~behöro~ her 

messen wurde. Wäihrend insgesamt 300 Verwaitungsbeamte 1200 Technikern 
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im VerhäHrui,s von 1 :4 !giegenüberstehen, ist in der Provirnz,ialhehörde die 
Verwaltungsgruppe mit 207, die technische Gruppe mit 310 vertreten. Die 
OberrEgierungsräte machem in jeder Gruppe ein Fünftel dieser Z·a<hlen aus, 
stehen also beiderseits in demselben VerhMtnis von 2 : 3, U'nd in den höheren 
Stellen der Prä's'',iJienten 'urnd der Ministerioaili:nstamz ist das Vel'lhältnis etwa 
1 : 1. Daß dabei die Arbeitsraten a.n sich na.ch der <Oheng~enannten Ver
teilung 1der Arheits,bereiche ordm.rungsmäßlig eingeschätztl, nicht etwa behrufs 
rabulistischer SteHenvermehrung den Verwaltungsbeamten unnötige Fau. 
leuzerposten zugeschanzt worden sind, ist ·außer Streit. Die Techniker 
suchen vielmehr an,gesichts der fBedeutung dieses Arbeitsbereichs die Aus
sichten J1üJ.1 ihren breiten Un:t!erbau da.durch zu bessern, daß sie den s'ach
lichen Beruf dler Verwaltulllgsheamten z,u' den ihnen übe,rwiesenen Arbeiten 
in Frage ziehen. Sie woUen deren Arbelitsbereic'h selbst ausfüllen. 

Es kann nicht verkiamnt werden, dlllß den Technikern früher idie Stel
lung, die ihnen verstämdiger Weise un der Verwaltung eingerämmt werden 
muß, oft vorenthalten war und nur zögernd zuerkJa,nnt wurde, so daß sie 
geradezu auf den Kampf angewiesen waren. Namentlich hau die Regel der 
früheren Bürokratie, ihnen nic'ht mehr als e~in Viertel bis seihKeßlieh ein 
Drittel deT PräsidientensteUen zuzuweisen, bereohtigte Erbitterung hervor
gerufen, und 1d1a e<S s1ie.h vollend,s so tra.f, daß w€jg;en dieses seltsamen nume!rluls 
clausus hervorrla,gende Männer der Teohnilk zurückstehen mußten, während 
gerade unbedeutende VCTwallt:Ungsbeamte in die Stellen einrückten; so 
genügte schon der einfache menschl·iche Vergleich, der persönlichen Erbitte
rung die Richtum.g gegen die ,andre Art der V orbUdumg zu .g(jben. Daß lin 
neuester Zeit mit derseihen Gleichgümgkeit gegen die Befähig<umg die Be
förderumg nwr darauf elingeT1clhtet wird, Techniker als solch,e zu Präsiden
ten zu machen,, ib~s dlas Verhältnis der Gleichhe,·;ff d~r Gruppen erreicht w:lrd, 
ist eine ebensowenig bmuchhare Lösumg. Bei einer Stelle, für die der je
weilig 1Jiichtig,ste Mann mit freiestem überbliok nur gerade gut genug ist, 
bleibt jede derart~gje ZaillLengrenze verfeMt. Jedenfalls wird :sie das tech
nische Begehren nicht elndämmen, das begreiflicherweise sämtliche Präsi
den~enstellen hetansprucht, weil es nur die technische Vorbild'llng als die 
spezifisch zur Eisenbahnverwaltung gehörige g·elten läßt, die an&re Vor
h:I.dung ,aJber nur im Rahmen ,eines Retchtskonsu:lentemtums dulden, sonst als 
für die V erwalbu>ng wertlos ausschalten will. Ob dies Begehren au.ch s.ach
lich begründet sei, wird sich bei einer Untersuchung der den Ver.waltungs
beamte:n zu·gewiesenen Arbeit herausstellen. 

Die Behandlung 'der Rechtsverhäl:t!niese, die sich a:us der Anlage der 
Bisenbahn und aus i:hrer Transportführung ergehen, umfa.ßt ein Gebiet, das 
selbst ,c]iie Techniker als ihnen völtig fremd g1elten lassen, und das sie deshalb 
dem sogenam1ten Jtl<stiti:ar überweiEen wollen,. Hier kommt die eigentliche 
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Juristerei besonders zu Platz. Staatsrechtliche SteHung der Eisenhah.nen 
und ihrer Anschlüsse, deren priv·a.f.reciltliche Behandlung, Kleinbahnrecht, 
Wegerecht, Baurecht und Baupo'Uzei, Enteignungsrecht., Haftpflichtrecht, ßte
steueruU® 'll'SWt. und vor allem der TI'Iansportvertrag, das sind alles Sachen, 
für die der juri:st1sch vongeb:,ldete VerwaltUJngsbeamte nicht ·zu entbehren. ist. 
Woon ruber 'eine so wesentiliiche und dabei so umf,a;ngreiche Ar:beit - e's 
hand'elt sich hiter um mehr als ein Drittel der Verwaltungsstellen der Pro
vinzi:albehörden - durch Außens•eiter 'besorgt werden sollte, mö:gen es nun 
besonders angenommene Rechtsanwälte oder dtie technisch gedachten, aus 
der eigentlichen V el'twa.ltung entfernten Justitiare sei1n, so würde s:ich die 
Verwaltung damit ihres maiteriellen Inhalts bege1ben und .selbst aufhören, 
als solchB zu wirken. Denn wenn die grundlletgJetn.d.e Entsc-heidung von dem 
nichtzugehörigen Außenseiter getroffen wird und die V erwaltungsmaß
nahme •nur die Ausllü'hrung jener fremldiEI!1 Entscheidung darstellt, so ist die 
V•ef\waltung selbst ZIU Ende. So wenig verstäiJI(hlich also die Maßnahme !lin 
sich wäre, so ist noch weniger klar, wie auf dtiesem Wege dem Aufrücken 
der Techniker ged!i.ent werden könnte. Denn da sie selbst die Stellen nicht 
versehen könne,n, würde nur der Bea.mtenappai1at im ganzen um so viel ver
klieilnert werd!en, also a•uiCh die entsprechende Beförderufl\g,smöglichkeit weg
fallen. Der Trost, diann wenigs.t:ens in der zum technischen Kom.struktions
ibureau hera.b:g·esetzten Verwa.ltun:g den Außenseitern befehlen zu können, 
würde sich bald dahin a;ufklären, daß die vermeintlichen Herrscher, da sie 
die Sache nicht verstehen, von den angeblich Beherrschten :n:giert werden. 

Am nächsten steht dieser sogenannten Streckerwerwa.ltun.g die finan
zielle Ord:nun:g des Hruusha:lts, das eigentliche Gebiet der Oberräte der V er
waltungsgruppe, denen im Interesse einer einheitrichen Üherwa;chung der 
Wirtschaft eine Stel:lung ZU\gewiesen wordem ist, wie sie ungefähr der des 
F'i'lllanzminister.s !im Staatsministerium entspricht. ffier d't'eht es sich zwar 
nicht in gleichem Maß, wie bei der Streckenverwaltung, nur um die eigent
Liche Juristerei, aber auch diese Arheit wlird zweckmäßig nur vom Rechts
kenner besorgt werden können. Wie seihst die Justiz .eine große Anzahl 
der Richter nicht zrur Rechtsprechung., sondern dla:zu verwendet, Tats•achen 
mit dem rechtlichen Verstäln.dnis ihrer FoLgen festzus,t:ellen, z. B. den Grund
buchrdcihter, den Verwalter der freiw'i:ll'igen Gerichtsharke:,t, den Register· 
richter, so braucht auch die Eisenbahnverw1altung zur Ordnung ihrer Wirt
schaft, zur Ausführull\g der Hruushaltsg.esetze, zur Handhabung d'er nach 
Gesetzes-art getroffenen wirtschaftlichen Bestimmungen und zur Voraus
sicht und Entscheidung wegen ä:h.rer rechtliohen Verpflichtungen, soweit sie 
sich aus der Wirtschaftsführung ergebellj, den juristisch vo11g.ebildetoo Ver
waltull:gtSbeamten. Nun hängt freilich n:cit der Haushaltsaufsicht auch vieles 
zusammen, was nicht besonders juristisch, sond·ern Sache des e:nfachen 
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Menschenverstands iet, wie die Regelung des Kassenwesens, die Über
wachung des schematischen iHaushta.lts usw. Indessen hätte es keinen 
rechten Srinn, diese Nebenarlbeitel!1 von der Rauptsache künstlich trennen zu 
wollen, Uind das wäre auch zu wenig, als daß es den T·echnikern irgendwie 
helfen könnte. Im rgJanzen ist belmnn.tlich aUgemein - nicht nur ooi dieser 
Verw,altung, sondern auch bei den S~.aaten und KommUJnen - für die Haus
haltsraufsieht rder juristisch vorg-ebildete Mann als der regelmäßig bestgooig
nete angesehen und jedenfal'ls nicht wer Techniker gewählt worden. Denn 
gevade bei geni·alen Bwulleitern hat die Errfahrung /g~lehrt, daß es für die 
Stetigkeit der Gesramtwirt.sch1aft der Verwaltung richtig-er 'ist, für solche Auf
sicht nicht d·en Techniker aus,zusuchen, sondern gegenüber dem technischen 
Schaffensdrange ein anderes Urtreil anzurufen, 'liras m'cht aHeim von dieser 
Kraft beeinflußt wird. 

Damit wird nun eine FraJge angeschnitten, an der man der Vollständig
keit des Bildes wegen nicht vorbeLg·ehen kann. Das Gegenüberstellen eines 
andern Urteils bedeutet frEdieh für das techni..sche Schaffen e:ne Kritik, und 
solche findet nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht durch den Haushalts
verwalter, sondern auch durch den Sireckenverwalter insoweit statt, als 
dessCJn Gebiet herührt wird·. In diesem sogenannten Mitwirken der Verwal
turngsbeamten lJ:.egt eim wesentUeher Grund der technischen Erbitterung, die 
entrüstete Klage t>rhebt, a.ls ob auf diese Weise der Techniker im Entfalten 
seiner Leistungsfähigkeit eingeengt und im Wettkampf der beiden Gruppen 
durch eine sr•chlich unnöti1ge, also bösliche Hemmung zugunsten des Geg
ners behindert würde. Aber diese Auffassung setzt sich nicht nur über das 
sachliche Bedürfnis der Verwaltung hinweg, sondern ist ·auch an s;ch fals0h. 
ZuThächst hardclt es .sich nicht bloß einseitLg um ein Mitwirken des Ver
w.altungsbeamten gegenüber dem Techniker, sondern ebenso um "Cin techni
sches Mitwirken ,gegenüber jenem. Ist die t·echnische Arbeit, die sich näm
lich nicht auf die reine Technik beschränkt, sondern in lih<rem Rahmen auch 
die Ven~ alüung ergreift, an die Mitwirkung des Verwaltungsbeamten ge
bunden, sobald die rechtliche Seite der Sache od~r dras w'i·rtschaftlriühe Eilld
ergebnis in B-etl"acht kommt, so ist auch der Verwaltungsbeamte vom Tech
niker ·abhängig, •sobald dessen Gebiet berührt wird, und es liegt nun einmal 
im Wesen der Eise11balmverwaHung, daß he1 'ihren Maßnahmen die beider
seitig·•":! Betätigungen der Verwaltung und der Technik sehr vielfach inein
andergreifen. Die Herstellung eines Baues ist z. B. ebenso mit rechtlichen 
und a.dmhlistr.ativen Hücksichten verknüpft, wie die Durchführung eines 
PLanfeststellungsverfall!·ens mit rder technischen Anordnrurng. Sodann be
deutet aber die Mitwirkung allemal nur ein gemeinsames Zusammenarooiten 
auf dem Boderu der Gleichberechtigung, das im NoHall durch die Entschei
dung des YOI;gesetztP.n Prä.sidenten bestimmt werden muß, nicht eine Kon-
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trollE ·oder Überwachung des einen durch den andern. Jeder ist in seinem 
Arbeitsbereich selbständig und vera;ntwortlich; er ist nur an die Zustim

mung des andern gebunden, soweit dieser wieder verantwortlich beurteilen 
maß, ob und wieweit das Gebi-et seiner Arbeit in Mitleidenschaft gezogen 
werde. Bei einem v-erständigen Einvernehmen regelt si0h die Sache ganz von 
selbst, je nachdem :g;erade dile technische oder admini,straüve Bedeutun·g des ein
zelnen Falls überwiegt, ,wie z. B. dann beim Streckenneubau der Verwal
tungsbeamte sich um den Bau, der Techniker um den Grunderwerb nutr soweit 
zu kümmern pflegt, als ihn dies andere im Augenblick unmittelbar angeht. 

Das System der Mitwirkung, d:es sogenanntten Kodezernats, gilt übri
gens nicht nm zwischen V erwaltungsheamten ,u,nd Technikern, sondern 
ebenso 3!Uoh zwisehen versdhiedlenen techru:,schen oder verschiedenen ad
ministraUven Wirkungskrei,sen, j·a es gilt überhaJUpt g~ane; allgemein für die 
tgresamte Staatsverwa;ltung, soweit es ausge·schlossen er:scheint, daß der Ein
zelne ·aUe Rücks·ichten des öffentlichen Wesens überb1Lckt, die im ei-nzelnen 
FaH betroffen werden, Es gehört schon die oben erwähnte subjektiv-ein
seiüge Art des technisdh..en Denkens dazu, hierin eine Beeinträchtigrung der 
P.ersön1ichkeit zu finden. Denn objektiv ist es nicht recht verständlich, 
weshaLb der Beamte, der ohnehin der Kritik der Öffentlichkeit ·ausgesetzt ist, 
nicht auch die Kritik d'es Amts:genossen sollte ertragen können, zumal wenn 
sie dessen sachlich gebotener Pflicht entsp.rtin.gt. Sonst wird die Verwaltung 
schon im eigenen Interesse das Kodezerni-eren möglichst! einschränken, um 
Doppelarbeit zu ersp.aren. Gerade darum simd die besonderen Justitiare, die 
bis 1895 än derr Eisenbahnverwaltung ibestarnden, damals a,~g~eschafft worden, 
und der Bedarf an Vetrwaltungsbeamten wird seitdem amtsschließlich durch 
richterlich befähigte Beamte .ged.eckt, damit j·eder in seinem Bereiche zugleich 
verantwortlicher Justitiar sein kann. Das Verlangen, die Verwaltungs
be·amten durch Justitiare zu ersetzen, läßt sich müt dem Ablehnern des KD
dezernates nur vereinigen, werun 'auch der Justitiar lediglich zur Staffage 
technischer Alleinherrsch~ft m.enen s·oll, um blind die Verantwortung für 
fremde Machtsprüche zu übernehmen, die Rechtssprüche begreiflicher-weise 
nicht se~n können. 

Auch im Pers01nalwesen, dlas weiter als Arbeitsibe·reich der Verwal
tungsbeamten 1giilt, ist ein Zus·ammena11bo'ten notwendig bei 'der Frage der 
Eign'lll1g der Beamten frür bestimmte SteHen. Denn hier ist d·as Urteil des 
Fachdezernenten von wesentEeher Bedeutung, unli zwar sind regelmäßig 
wegen des Ineinanderg.reifens der verschiedenen Rücksichten des Eisen:hahn
dlienstes mehrere 1verschiedlene Fachd,e:zernenten, Verwlaltrungsbeiamte wie 

Techniker, beteiligt. Auch in dem selteneren Fällen, wD es sieh um einen 
Spezi:altdienst, z. B. Ba;hnme:ster-, Werkmeister-, K>assen. und Abfertigrungs
dienst, handelt, können mehrere gleicha.rt~gle Fa.ehdezernenten mit!wirken, 
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von denen n:ach der Streckeneinteilung der Eisenbahndirektionen oft der 
eine, in dessen Streckenbezirk die Stelle liegt, den Anwärter nicht kennt, 
und umgekehrt. Es kommt noch hinzu, da,ß bei der B-eförderung in die 
wichtigen Stellen - der normale Gang des Durchsc:hruitts spielt keine er
hebliche Rolle - durch die Bezlirke mehrerer Ec,senbahndirektionen od·er 
sog.ar durch den ganzen Staatsbahnlbereich durchrangiert wird, also vielfach 
fremde Anwärter hereinkommen. In aHen diesen Fällen die richtige An
ordnung im Benehmen mit den Fachdezernenten zu treffen, ist Aufgabe des 
Persona1verwalters, dessen Beruf nun dJ'e toohlliische Seite w:tjgen der an
teiligen Mitwirk..ung des Fachurteils für s-ich in Anspruch nimmt. Dabei 
wird wieder einmal üher.sehen, daß d-as Fachurteil, das in Betracht kommt, 
keineswegs überall technisch ist, und diese Arbelit, so interessant und wichtig 
sie sein mag,, doch nur einen kleinen T:elil der Personalverwaltum,g ausmacht, 
und diaß auch dieser TeH mit der gesamten Ver:tügung über das Personal 
zusammenhäng~., die ein Würdigen des menschlichen Lebens und ein Ab
wägen der persönlichen Interessen der Bediensteten erfordert, wie es besser 
dem. richterlich geschulten Mann als dem einseitigen technischen Fach
m.wnn überla.ssen wird. Aber auch die 1gesamte Verfüg,ung. über das Per
sona;} ist nur ein Teil, im. großen und ganzen läuft die Personalverwaltung 
bai Stwatsbed1:ensteten auf ülberha:u1pt nichtls ander,es als Rechtswesen hinaus, 
nicht weg,en einer angeblichen Unfä:h'igkeit der "Eisenba'hmcturisten", die 
Sachen and'ers als unter dem Gesichtswi•nkel des Rechts zu betrachten, 
sondern wedl die Anwendung von Gesetzen und rechtlich gearteten V er
walfumgsvorschriften zu dieser Art von Betrachtull@1 sdhlechtel'ldiings zwingt. 
Bei Bestellung des Technikers zum PersonallVerwalter hätte mam. nur einen 
scheinba.ren Leiter, der sel:bst in jener Teilfrage der Eignung der Beamten 
im EinzeHall den je mitwirkenden andern Fachleuten ebenso neidenswert 
ersehe:inen., in d'er eigentlichen Personalverwa.Ituntg' aber ein verständnisloser 
Zögling seiner Sekretäre sein würde. Wollte man aber jeden einzelnen der 
Techniker rur das Persona~l seine,s Dienstzweigs bestellen, so wäre - ganz 
ahgesehen von der Unmöglichkeit einer kla.ren Scheidu!ligt - ein <dauernder 
KO'nflikt m't den aUgemeinen und den .rechtlichen Rücksiebten unvermeidlich, 
•ur:n.d man hätte ·ein Sammelsurium einzelner Stücke von Personal<verwaltung, 
ohne Vergle:eh und ohne Zusammer:n.hang mit einem Gam,zen, das dann zer
stiört sein würde. Die P.ersonalverwa1tull(giläßt ,sich nicht zerreißen. Wenn 
n~benbeli auch manches in ihr steckt, was freiWeh jeder machen könnt~, z. B. 
die Regelrtmg der Ausbildung, so ist doch d:as wesentliche W~irken dieser 
Verw,altung d1erart an ein rechtliches Urte"l gebunden, daß d1a.s übertragen 
auf einen andern ;a.ls den jurisb'sch vorgebildeten Verwaltungsbeamten eine 
UJnnatürliche Künstelei und damit ein sachlicher Schade wäre .. 

übrigens wird da,s teC'lmi:sche Begehren nach dieser V erwaltu!'lg dJUrch 
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die tatsächliohe Erf•a,hrung eig.enart~g) beleuchtet. D:·e Techniker haben ja 
als Vorstände der Lükalinst,anz eine sehr erhebliche Einwirkung auf das 
Personalwesen. Von ihnen hängt es ja .ab, gemde im Anfang den tüch
ttgen Mt:tnn herauszufinden und in d.i·e richtige Laurbalm zu brin•gen, in dler 
nachher nur seine Rechtsverhältnisse und sein Aufrücken bei der Provinzial
behörde !bearbeitet werden; und auch da noch soH da·s Urteil der Lokal
instanz wichtig s·o:n.. Man sollte meinen, daß ein Stand von höheren Be
amten, der gerade d:ie Pevsonalv<erwaltung für sich füird:ert, einen Stolz darein 
setzen müßte, sich in dieser ursprün.gHchen Leit•u:rJlgJ von Menschen zu be
tätigen und das Ansehen eines tüchtigen Herrn zu begründen. Es gibt 
allerdings solche Amtsvorstände. Aber im großen Durchschnitt bleibt hier 
dillE1 praktische Wirklichkeit hinter der V or.stell<ung zurück. 

Haushaltsaufs·icht und Personalwesen umfassen w.ied·er etwa eim, Drit. 
tel der V erwalltungsstellen der Prüvinzia]bchörden, so daß also mit der 
Streckenverwalt!un:g rund! zwei Drittel dieser SteHen von der Art sind, daß 
ihre Besetz•ung mi1i anderen a.ls juristisch vorgebiM'eten Beamt·en, wenn 
solc!he zur V erfito<YUII\gl stehen, ein sachlicher Mißgriff sein würde. Ein 
weiteres Viertel der V erwaUungsstellen entfällt dallm auf die sozia:le Wohl
fahrt ~und dla.s Tarifwesern, Geb~ete, die freilich den Reehtskemrer nicht un
•bedingfl erfordern. Nur ist er auch hier zweckmäß1'g. Zur vV ohlfahrt ge
hört die Anwendung der Reichsversicherungsordnuillg mit ihren rechtlichen 
Foigerung•ern, zum Tarifwesen die Auslegung der Tarife und: der Verkehrs
ordnung, der lex contr:actus des F·rachtvertra;gs. In weiterm Umfang 
würde somit, wenn der Rechtskenner hier n:icht das Amt selbst führt, seine 
Mitwirkung al.s Justiti·ar nöt!ig werden, und d!318 wäre jene Doppelarbeit, zu 
deren Vermeidung man geschulte J,urri>sten einberief. .Alher wenn man hier 
auch ruuf die jurisb:,scihe> VorbiLdung verztichten wollte, was hat denn die 
Technik mit .solchen Sachen·zu tun! Wo hat man anderwärts für dJie soziale 
W·ohlfahrt gerade den Mann des Zirkels und der höheren Mathematik geholt! 
Und wenn die Gestaltung des Tarifs nicht Rechtsfrage ist, und wenn es 
auch den Juristen hisher nicht gelungen ist, ein wissenschaftlich begrün
detes Tarifsystem herausz111arbeitEm, warum hat es denn die Technik mit all 
ihrem Rechnon nicht vermocht, auch nur die Kosten der Personen- •und der 
GüterbefövdterUiligl so klar zu scheiden, daß ein solches System darauf hätte 
gegl'IÜildet werden können! Stiatt des steten Begehrens nach der Tarif
verwa;ltung sollte man doch ·erst einmal versuchen, dli1e vielgepl'iesene Kunst 
des Rechnens auch praktisch ,anzuwenden, um mit solcher Leistung die Be
rechtigung des Begehrens na.chzuwe'sen. Aber es ble1bt immer beim An
spruch a.ls solchem. 

Nur bei dem 'bisher mit der TamfveTwaltung verb:untdem.en Beförderungs
Wf'sen, das a•uch die W agenverte"·lung umfaßt, liE!gt die Berhand'lung durch 
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den Techniker ebenso nahe, wie die Behandlung durch den Verwaltungs
beamten. In dieser rein p1rruktischen Tätigkeit kann sich jeder bewähren. 
Nur weil es JWegen der fortwährend.en Beziehungen zum Frachtvertrag. und 
wegen der Aufsicht über die Güterrubfertigumgm natürhlcher erscltien, hat 
man diesen Dienstzweig mit Verwaltungsbeamten besetzt; es handelt sich 
um nicht .ganz ein Zehntel ihrer Stellen. Aber man könnte diese Arbeit 
freilich auch den Toohn,'tkern z:uweisen. Indessen liegt die Sache hier um
gekehrt eibenso, wie bei der Leitun~ des Betriebs, die mit einer erheblich 
größeren Stellenzahl den Techrükern ülbertra.gem wurde, obgil.eich die Arbeit 
keinesswe.gs gerade technbsch ist. Die Anordnung erschien nur wiederum 
natürlicher wegen der Bezieh:uiUg des rollenden Materials zrur baulichen 
Lage der Ba:hn. Sonst wird die Durchführung, der w1rkliche Betrieb im 
mittleren und unteren DienS't, von Nichttechnikern besorgt und: überwacht, 
ebenso auch rui·e bureaumäßige Bearbeitwn,g der Fahrpläne und der Dienst
anweisungen, und hei andern deutschen Staatsverwa1tungen ist gerade um
gekehrt die Betriehsleitung Sache der V erwaltungsbeamten, das Beförd.e
run,gswesen Sache der Techruiker. 

Hier also kann d~e Frage entstehen, um die es sic'h eigentlich dreht: 
welche V oflbild,ung für die EJ',sell!bahnverwaltung besser !g~ei.gnet sei. Sonst 
ist, was irgendwie mit der Technik zusammenhängt, ohnehin .schon den 
Technikern zu~eteilt worden, und die andern Verw•altungsstellen mit Tech
nikern statt mitl jur'i:st:sch vorgebildeten V erwaltungslbeam.ten zu besebz·e:n, 
wäre entwedengeradezu falsch oder :zum mindesten schädlich ,gekünstelt. Aber 
diese geringe Aussicht wäre nicht nur für den technischen Untel'bau nicht viel 
mehr al.s ein Tropfem auf den heißen Stein, sond~rn der dnnerste Grund des 
technischen Vorstoßes würde .auch gar nicht g~troffen. Denn der liegt in 
dem Bestreben, die Eisenhahn überh~upt zu beherrschen. Der Techniker 
soll entscheiden, ob eine Eisenbahn gebaut, wie sie gefilllrt, verwaltet, .be
setzt und het:tieben werden soll, wie die Einnahmen 111rnd Ausgaben geregclt 
wevden sollen usw. usw. Soweit rechtliche SchwieTigkeit:en entstehen soll
ten, mag s!e der Jurist unter technischer Leitull(g erledigen. Denn die 
Eisenbahn soll erst in zweit:er Linie eine Transportanstalt, ihr·em eigent
lichen Wesen nach aber schlechthin eine technische Domäne sein. Das ist 
freilich ein Programm, das mit der Lösung: der 1g1estellten Frage ruicht erfül:lt 
wel'd1en kann. Darum wird! auch auf die Fmge nidht weit€1l" eingeg,angen, 
darum wim nicht einmal d~r Versuch gemacht, eill1 trbel"lgewricht des tech
nischen Denkens über da.s rechtlliche gena111er zu entwickeln, sondern es 
wird einfaoh der Anspruch erhoben, der WiUe hingestellt: stat pro ratione 
voluntas. vVIeil aber auch der Usurpator, um sein Begehlfen der großen 
Masse verständlich z,u machen, we•rui:gst:ens einen Schein der Rechtfert~g;ung 
geben muß, so wird von vornherein ein geistiges Monopol behauptet, und 
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da sich das aus dem Gegensatz von Rechtskunde und Technik nicht ohne 
weiteres ergibt, wird es mit dem Satz gestützt: es komme bei. der Eisenbahn 
alles auf die W·irtschaftstechnik an, die nur dem T·echrui!ker eigen s.ei. Dem 
Verwaltungsbeamten wird diese besondere Befähigung schlechthin abge
sprochen. Anders weni:gstens kann das übe11all wiederkehren:de Betonen 
seilne!r "Faclmnkunde" nicht verstanden werd;en, schon weil seine Fach
unkunde illuf dem Gebiet der eigentlichen technischen Wissenschaft zu· 
se1bstverständHoh ist, als dlaß sie der Erwähnung wert wäre, übrigens auch 
von ihm selbst niemals bestritten wurde. 

Was man sich bei dieser Wirtschaftstechnik denken soll, ist z•wnächst 
noch unbekannt, ob Wirtschaft der Technik oder Technik der Wirtschaft. 
Im ersteren Fall bleibt unklar, welche :besondere Art von Wirtschaft die 
Technik führen will. Ist :aber Techm~k der Wirtschaft gemeint, so wird' die 
Sache noch weniger klar. SoU nur eine eigenartige wüil'tschafttliche Mache 
herv·org.eh()(ben werden, so müßte, ganz .abg·esehen von der Bedeutungslos1<g
keit aller Mache, wenig.stens noch gesajgt wel'den, an welche gedacht wird, 
und weHhalb gerade •die Vorbildung der technischetn . Wissenschaft zu ihr 
befähigt. Sonst kann eine Techruik der Wirtschaft kaJU:m anders verstande:n 
werden als im Sinn einer Tautologie für Wirtschaft; es ist bekanntlich das
selbe, dem Schiller das Sehreilben oder die Technik de·s Schreibens beizu
bringen. Auf dJLese Weise aber die Wirtschaft Üiberharupt für ein ausschließ
liches Geb:et der Technik zu erklären, wäre eine übertreilbu11g, die füglieh 
nicht vermutet werden kann, jedenfalls von dem gebildeten UrteH nicht 
widerlegt zu werd'en !braucht. Es bliebe moch die Mög]Jichkeit, daß nwr die 
Wirtschaft verstanden werden soll, so wie sie sich in der Auffassung des 
Technikers wied·e11spitjgtelt. Das wäre dann, da das subjektive Wrderspiegeln 
objektiv gleichgü:lt:i,g ist, schließlich nichts weiter als wieder dieselbe Über· 
treibung. Die V olokswirtsch1aftslehre ist nicht Sondergut des Technikers. 

Es ist aber nicht 11Ul" fraglich, wras die Wirtschaftstechnik bedeuten, 
sondern noch mehr: was sie sachlich hleten soll. Selbst wenn nichts weiter 
als die V oikswirtschaftslehre gemeint wird, ist die Eisenbarulliverwaltung 
doch etwas anderes als deren bloßer AblEger, und es gibt keineswegs den 
AusschLag, wer von den tbeiden, d'er Technilker oder der Verw.alturugsbeamte, 
etw.as mehr oder weni\g.er V olikswirtschaft gelernt hat. Ferti.ger Volkswirt 
~ann ohnehin weder der richtige Techniker noch der richtige Rechtskenner 
sein, weil auch die Wissenschaft der Volksrwirtschiaft eine Lebensarbeit für 
s~ch ausmacht. Aber das ist auch gar nicht nötig. Solllat müßte ja der beste 
Volkswiri ohne weiteres auch der beste Eisenbahnverwalter sein, w:as sich·er
lich nicht zutrifft. Die Interessen der Eisenbahnverwaltung berühren sich 
mit denen der V olkswirischaft filtllr teilweise, und so erwünscht auch ei:n 
.allgemeines wirtschaftliches VeTständnis ist, bleibt ,die Eisenbahnwirtschaft 
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doch ein besonderes Gebiet für sieh. Daß hier nur die Technili: den allein 
beherrschend'en überblick gerwähren könne, jst scih'on'he~riffi'ich eine offenlbar 
bodenlose BehauptU:n:g und vollend's a~bwegig' hvd& praktischen ErscheinuiDjgl. 

Die Wiirtschaftstec'hnik - es bleibt sclJ.on nichts übrig, al.g mit dieser 
Unbekannten zu rechnen - empfiehlt s'ich heute gern ruls Vertreterirr einer 
"wirtsohaftliichen Neugestaltung", und da& gesclJ.ieht reg~mäßig in einer 
Form, als hätte die alte Gestaltung mjchts getruugt. Mag man ll/Un uber 'die 
frühere preußische Staatseisenbahnverwaltung sonst deruken, wie man will, 
in der klug.en Anordnung, der geschiclk!len Durrehführung uncJI im tatsäch
lichen Ergebnis ihrer Wirtschaft war .si.e .schwerlich zu ü:bertreffen, wenn 
ihr auch das Verständnis für j-ene "\Virtschaftstechnik noch fehlte. Daher 
wäre es für die ,;wtirtschaftliche Neugesta!ltung" WIOhl da;s einfachste, zu 
jene<r \V'irtschaft Zlllliickzukehrer11. Nur ist d·as niciht möglich. Denn zu 
einer richt:i:gen Wirtschaft gehört zuerst ein bestimmter einheitlicher Wille 
mit brauclJ.barem SchaffenslbereLch, und der findet keinen Pliatz in der heu
tigen Gemeinschaft, deren wesentlichste Sorge dahin geht, diaß möglichst 
njemand etwas zu satgen habe. Eine ersprießliche Neugestaltung i:st in 
solcher La!gle -· d!a.rüiber ist sioh wohl jedler klar - überhaupt •urnmöglich,, 
und da ist es denn fre'Hch ungefährlich, sich mit Voroohlägen zu zeigen, 
die geistreich erscheim,cn, ohne daß eine prakti.sche Probe befürchtet zu 
werden brauchte. AJber die logische Probe ible1bt. 

Wenn neuerdings auch von juristisch gebildeten Leuten, die frenHch 
besondere Ziele haben mögen, eine Neugestaltung der Eisenbahnverwaltung 
"in kaufmännischer Gesellschaftsform ruuf gemeinwirtschaftlicher G.rund
lage" als Heilmittel für dJ'e zeitigen SChwieri,gkeiten angepriesen wird, so 
sollte man doch, ehe solche Vorschläge leicihten Herz·ens in die• Welt gesetzt 
werden, erst einmal darüber nachdenken, wie ~ine kaufmännische Gesell
schaftsform auf gemeinwirtschaftlicher Grundlage stehen solL, da sie be
gre:flicherweise einen kaufmännischen, a1so privatwirtschaftliche!Il. Ge
werbebetrieb voraussetzt, und Privatwirtschaft und Gemeinwirtschaft 
bekanntlich Gegensätze .sind. Der · Privatwirtsch,a,ft fehlt nämlich 
cllas Gemeinsohruftslbedürfnis, der Gemeinwirtschaft der Ansporn des pri.vaten 
Eigennutzes - soviel hätte man wenigstens aus der vielgenannten Volks
wirtschaftslehre mitnehmen sollen. Aber der technische Vorstoß hat sich 
alsbal·d diesen irrigen Gedankern,gan1g! zu O:gen gemacht, da es sich um ein 
neues Gebiet zu handeln scheint, auf dem von vornherein dem Verwaltungs
beamten der Rang abgelaufen werdem. könnte, und hat eine kruufmännische 
u:nd privatwirtschaftliche Verwaltung der Eisenbahnen a1s besonderes z;ei 
für den Techniiker in Anspruch genommen. Da solche Art von Verwaltung, 
wie gesagt, so lange. die Eisenbahnen im Dien:st der staatlichen Gemein
schaft arbeiten, begrifflich <Um.möglich ist, kan111 nur eine V erwaltulljgi gemeint 
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sein, die mit derselben Sorgfalt und Sparsamkeit geführt wiro, wie es der 

Privatmann in se.i,nen ei.genen Angelegenheiten zu tun pflegt. Das ist alber 

gegenÜiber der bisherigen V erwaltun,g nichts neues, sondern nur die alte 

Lehre, jeder müsse so arbeiten, als 01b es "seine Eisenbahn" wäre. Der 

Dienst am gemeineiL Wesen erford,e<rt höchste Pflichttreue und eine Hin

,gebung wie an das e1'gene Wesen. Allerding,s kann nun in Frage kommen, 

hier das Moment des privaten Eigennutzes ~beim Einzelnen drud111rch hinein

zuspielen, daß neben der regelmäßig:en öffentlichen Besoldung oder Löhin;ung, 

dile das Erhalten der DienstfäMgkeit gewährle1'stet, die volle Pflichterfüllung 

durch Aussetzen besonderer Be1ohnung angereizt wird. Ist der Gedanke 

an sich ni0ht gerade wtürdlig, so könnte er immerhin prakti-sch wertvoll sein. 

Indessen ist hier ruLcht dler Platz, atUif dies wahrlich nicht neue, sondern seit 

Jahrzehnten, wenn auch nicht gerade von Teehnikern, erörterte Problem näher 

einzugehen. Es genügt, als bitSheriges Ergebni1s festzustellen, daß es in der All

gemeinheit einer Verwaltung vom Umfang der Reichseisenhahnen wahrscheim

liCih ni<~ht lösbar ist. Die. wesentl:ichsten Hinderungsgründe sind folg~nde: 

1. Bei einem großen Teil der Ei~senbahntätigkeit, z. B. im ganzen 

Betriebsdienst, ist die höchste Pflichterfüllung nur gerade 'ausreichend.; es 

könnte also höchstens die Negau:,ve - das Unterlassen der Verfehlung -

belohnt werdlen, rtmd die ist nicht meßibar. 

2. Die Tät~g!keiten s'i'!ld z,umei,st in ihrer Wirkung voneinander a.b

hängig; das Ausbleiben der Belohnung bau ungenügendem Gesamtergebnis 

trifft aueh dem Pflichttreue'!l und bringt dadiurch eher Erliahmen als Mehr
leist·en. 

3. Die BelohnutUgen würden nach dem sog. Gesetz der großen Zahl 

im Durchschnitt eine regelmäßige Einkommensverbesserulllg ergeben, die 

den Charakter der Belohnung und dlalffiit den Reiz verw1ischt; das System 

hebt sich also sellbst auf. 

4. Eine anre]zende Höhe der Belohnungen !bedeutet bei der Masse 

der Fälle eine Au:sgalbe, die, ohne als öffentliche Einkommensverbesserung 

zu gelten, den Ertrag des Untermehmens erheblich drückt, wenn nicht zu

gleich eine Personalverminderung i,n dem Maß erfolgt, daß andererseits 
sozialer Anstoß erregt wirdl. 

Da:zu kommen noch die praktischen Bedenken, ob eine gerechte Ge

währung ·mnd Bemessung bei diea.- Masse und der Verschiedenheit der ent

scheidend>en rStellen möglich rist, oib die menschliche Sehwäehe der Nachsicht 

oder Bosheit nieht mehr Erbitterung als Arbeitssteigerung schafft usw. usw. 

Weiter wird eine sog. kaufmännische und privatlwirtschaftli:,che Ge

schäftsführung darin gesucht, diaß mit gleicher Gründlichkeit, wie es der 

Privatmann und besonders der geschllllte Kaufmann tut, bei jed'er einzelnen 

Maßna,hme und und bei jeder SteHe der Wirtschaft Aufwand umd Ertrag 
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ab~gestimmt, der ~Wert bemessen und dianach .Am!Sstattung und V erfahren 
besfimmt werden sollen. Das ist lbegrifHiCJh n~chts weiter als die normale 
Ausübung jeder Verwaltungstätigkeit urul insofern an sich nichts neues, 
praktisch aber in dieser FOTm und mit dem Ziel, danach die gesamte Ver
waHnmg zru. regeln, bei eilnem Unternehmen, wie es das Netz der Reichseisen
bruhnen darstellt, im wesentlichen und111rchführibar. Bei leblosen Dingen, 
z. B. bei der Besc1haff<ung und Bearbeitung des Materi1als, lassen sich danach 
Maßnahmen treffen, wille da·s .a;uch bei der bisherigen Verwaltung bereits der 
Fall ist. Aber schon der Personalaufwa.ml: unterliejg~t •bekanntlich gamz 
runderen als rechnerischen Einwirk!urngen, und wie vollends der Wert der 
einz·e:lnen dienstlichen Stelle differenz,iert werden soll oder, wenn das mög
lich wäre: welche Maßnwhmen dJanach g·etwffen weDdlen sollen, bleLbt dunkel. 
vV as ist e1'n Bahnhof wert? Er bringt nichts ein. Soll er .rubgeschafft wer
den? Die Güterruhfertigung !bringt viel oder wenig ein, je nachdem die 
Verfr.achter ihr viele Uln.d lohnende Transporte .aufzutr·agen haben. Soll 
-sie danach vün Tag zu Tag eingerichtet, geändert, aufgehoben werden? 
Soll die F!llhrk!artenausgrube des Vorortverkehrs knapper •besetzt werden als 
die des Fernverkehrs, we'•l sie weniger veDd'ient? Man kann rmr nach der 
jeweiligen Arbeitsla.st die sac~hliche Einrichtung und d·ie Personalbesetzung 
schwankend bemessen, wie es sohom, jetzt geschieht. Mit einem neuen Ver
fahren des Nachrechnens wird nichts gewonnen. 

SohKeßlich i.st man zur Rettung des sog. kaufmänn1schen Prin;zips 
auch .ruuif den Gedank•en gekommen, den rechtlich vorigebildeten V erw.altungs
beamten, um ihn als bloßen Justitiar beiseite setzen zu können, in der Ver
W1altung durch den Kaufmann zu ersetzen. Auch dieser Gedanke ist nicht 
ganz neu. Die deutschen Eisenbahnen haben v·ieUach mit Kaufleuten als 
Di:rektoren angeliange,n. Nachher erschien es richtiger, sie durch Rechts
kenner albzulösen. Braucht darin aueh m,oeh nicht ein ~aJbfälli,ges Urteil üJber 
die kam!fmännische Fähilgikeit gefunden ~u werden, so deckt sich der Aus
g.ang doch tatsächlich mit der nüchternen Betrachtung der Sache selbst. 
KJruufmännisehes Wissen und V erständru's sind ~ß für die allgemeine 
Beurteilung der wirtschafWehen Lage von großem Wert, und in den 
beratenden Körperschaften, die der Eisenbahnverwaltung in großen Zügen 
den Anhalt für die Richtung ihres Kurses geben sollen, ist der Kaufmann 
nicht entbehrhlcl:t. Aber! innerhalb der Verwaltung selbst wnd in ihrer 
praktischen Durchführung findet er kein rechtes Feld! seiner Betätigung, 
es sei denn, daß man ihn zu den Materialbeschaffull(gen heranzieht. Ab
gesehen von solchen gam,z 'besonderen Au~g1aben ist namentlich die staat
liehe Verwaltung eunmal in der Personalausgabe und sod1ann in dem Haupt
stück ihrer Einnahme, den .gü1tige'n Tavifen, öffentlich so festgelegt, daß 
der eigentliche kruufmännische Beruf,, die spekulative Ausnutzung wirt-
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schaftlieJher Möglichkei't:en, nicht zur Geltum1g. kommen kann. Es ist dann 
:aber auch verfehlt, eine besondere Anl·age des :Kiaufmamns zur Eisenhahn
verwaltung nur aus der Art seiner Geschäftsgebarung, z. B. etwa aus 
seiner Buchführung, iherzule·iten. Durch die .Form der sachliCJhen Be
handlung wird da.s Wesen der Sache se1bst nicht iberuhrt, und jede Routine 
blei'bt allemal untergeo·rd!n.etes Machwerk, das man je nach Zweckrrnäßi:g
kei.t ordnen kann, wie man will. Mit einer Fähigkeit, zu verwalten, hat 
:dies Handwerkszeug nur insofern etw·as zu tun, als derjenige, der niCJht 
einmal die praktische Zweckmäßigkeit zu begreifen vemnöchte, nicht nur zu 
jeglicher V·erwaltung, sondern überhaupt geistig ungee'~gnet sein würde. 

Darin findet denn schließlich ruwch die grooße Unbekannte, die sog. 
Wirtschaftstedmik, ihre Lösung. Auch sie ist nur auf das Machwerk 
gerichtet und berührt dCe eigentliche Verwaltung nicht. Ihre Erfindung 
bedeutet einen ErrE\g'U;ngszust.and technischer Einseitigkeit und erklärt sich 
als Gegenwirkung gegen ein ebenso verfEhltes Vorgehen von Verwaltungs
beamten, die in Nichtachtung ihres "guten Rechts" (im objektiven Sinn) 
ihre Stellung d1urrch ein angeblich besonderes volkswirtschaftliches V er
ständnis rechtfertigen zu soHen glaubten. Das wirtschaftliche Verständ
nis ist ·an und für sich Gerrneill(gut der Bildung, und es ist ein U nfU!g, sich 
·dies Gut gegenseitig gnundsätzlich bestreiten zu wollen. Nur wer von 
be1den, der RechtskeiJJner oder der Te,chniker, nach seiner V Ortbildung für 
·die Eisenbahnverwaltung mehr geeignet sei, steht in Frage. Auf diese Vor-· 
bJdung, ruuf die Geistesrichl!Uing, in die sich der denkende Mann eingestellt 
hat, kommt es an, nicht auf die Art, wie er sein Wissen nachher wirtlsch•aft
lich umsetzt. Daß ein jeder nach MögLichkeit in die mannigfachen Gebiete 
des wirtschaftliehen LebeilJs hineingehe, um sein Urteil zu klären und zu 
vertiefen, praktisch ausged·rüCJkt: daß er noch besondere wirtschaftliche 
Studien mache, Einzelbetrü~be erlerne u. dergl., ist für beide Teile gleich 
wünschenswert. Nur darf man nicht glauben, daß der damus gezogene 
Nutzen der Erweiterung des Wissens den Kern der Sache darstelle. Es ist 
nur ein Prillstein amrf die Brauchbarkeit der zuvor erst einmal abgeschlosse
nen ündividuellen Vorbildung. Namentlich kann auf dieserm Wege nicht etwa 
ein Ausgleich der beiderseitigen Vol"bildung zu einer gemeinsamen "Eisen
bahnbiJdung" re,rremht werden. Solche Zwittevbilodung eimzUJführen, die den 
.Juristen zum ha~ben Techniker und den Techniker zum halrben Juristen 
macht, also schließlich nur der sog. Halbbildung dient, ist ein Gedanke 
planloser Verlegenheit, ein typisches Erzeuglllis der letzten Epoche, deren 
Geist nur in die Breite statt [IIl die Ti1efe ging und ein oberflächliehes 
Dilettieren in möglichst alTen Dingen der wirklichen Bildung vorzog. Diese 
Epoche' ilst noch nicht zu End'e, aber wenn sie schon früher ein Irrgang 
war, so taugt sie jetzt erst recht nichts. Die Not der Zeit wird ganze 

2 
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Männer fordern, die in ihrer eigenen Art zu d-enken bis zum Letzten durch
gebildet sind!. Die wevden dann schon rlmstande sein, den Wert und geistigen 
Gehalt einer anderen BildUil/g' 'ZU begreifen, ruber nicht eine andere halbe 
Bildung in eich aufzunehmen. Denn da:uu ist das Gebiet der Wissenschaft 
auf beiden Seiten viel zu groß. 

* * * 

Diese Erkenntnis wird auch zur Klärung und Schlichtung des Streits 
führen können. Die große Fra.ge, wer für die Eisenbahnverwaltung besser 
geeignet Hei, läßt sieh nämhlch in der gestellten Form Üiberhaupt nicht ein
deutig beantworten, weH dia.s, was wir Eisenbahnverwaltung nennen, gleich 
jeder anderen sog. Wlirtschaftsverwaltum,g,, nicht ein einheitlicher Begriff 
i.st, der eine bestimmte V o·rhildulligl, ein in slch aJbigeschlossenes und syste
matisch geordnetes Wissen voraussetzt, sondlern ein wirtsohaftlicilies Ge
bilde, das sowohl der technischen Schöpfung wie der Ver.waltung bedarf, 
ohne daß diese be:den an und .für sich etwas miteiwamd~r zu tun haben. 
So unrichtig es ist, jede Anortdmung, auch die Folgerung der Wissenschaft, 
zur Verwaltung zu rechnen oder jede sachliche Maßna;hme des Eisenibahn
wesens als Ergebnis der Technik hiJliZIUStel'len, so verkehrt ist es auch, d'ie 
eine oder die andere Richtung als Wirtschaft zu kennzeichnen. Beide 
dienen der Wirtschaft, aJber S<ie sind lllioht die Wirtschlaft sellbst, wie auoh 
die Kraft, die das Wla8ser in der Leitung durch das Röhrennetz drückt, 
e!Jensowen~gJ gleichbedeutend m',t dem strömenden Wasser ist, wie d!as 
Röhrennetz, das den Druck aufnimmt und dem Strom die Führung gibt. 
Wem dabei für die Erreichung des Ziels, der gehör~gen Wasserzuführung, 
der Vorrang gebühre, i..st eine ziellose F~age. Allerdill!gs ist die Verwirrung 
ursprünglich von der Verwaltung verschuldet worden, die früher in dem 
Glauben, das ganze Eisenbahnwesen sei Verwaltum,gl, der Technitk die ihr 
zukommende Bedeutung verkürzte. Aber die Gegenrwirk•umg, wie sie jetzt 
in Erscheinung tritt, Iist vollends abwegig, namentlich in der persönlichen 
Note, Einfluß und Beförderungsaussicht z,u, gewinnen. So kann der Sache nicht 

gedient, wohl aber der TeoonJk selbst geschadet werden. E.s schei·nt, als würde 
diese Wirkung im Ung,estüm des Vorstoßes nii(Jht ridh.tig ednge.schätzt. 

Eine Kritik dieoos Vorstoßes kann sich naturgemäß nur gegen die
jenigen richten, die ihn verüben. Der Wert der v[elen Techniker, deren 
Wissenscha~t •Uilld verständige Einsicht zum großen Teil d.as Eisenbahn
wesen und den sachlichen Inhalt seiner V erw·altung ausmachen, wird duroh 
d1as Voilg'ehen derer •nicht hembge.setzt, die im Arger über eine jeweilige 
Lage nur Schranken sehen, die sie wegrämmen zu müssen giawben, und 
bei nicht hinreiohender Selbsterkenntnis gar nicht bedenken, was jenseits 
dieser Sehnanken zu suchen sei. Schon in ihrer eigenen Logik fällt der 
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Mangel an bewußtem Denken auf. Ein typischer, oft wiederholter Ge

d·anik:e WiUI'de literarisch in der Form .gebracht: "wem.n ich einen neuen 
Schuh brauche, gehe ich zum Schuhmacher, hl'lauche ich ruber einen höheren 
Eisenbahnbeamten, nehme ich einen- Juristen". Damit soHen die Juristen 

verhöhnt u.fid die Techn:iiker empfohlen werden, 'begreiflicherweise wird aber 
eher das Gegenteil erreicht. Denn ebell!Sowenig, wie der SCJh'llhmacher, der 
den Schuth herstellt, zu bestimmen hat, oh, wann, wie usw. dieser getragen 
werden solle, ebensowenig hra•uiCht der Erbauer der E,'senbaoo tauch ihr 
V·e:rwalter zu sein. Auch der ScMffuauer ist es ruicht, der das Schiff 
führt, und! es würde offenhar zu weit gehen, dem Stahlfeder.flaJbrikanten das 
Urheberrecht an allen GeisteserzeugnisS'€n zuzusprechen, die m:t seinen 
Foedero zu Papier ,gebracht werden. Weiter WUI"de neulich in einem tech
nischen Art&el der TagjeSpre.sse gesagt: es lasse sich auch nicht annäihernd 
feststellen, welch ungetZählte Millionen hätten 'erspart werden. können, wenn 
die EisenbahnverWJaJtung nicht in den Händen der Juristen läge. Hier wird 
dJ',e anstößige Unwahrheit, daß durch juristische Verwaltung StaatSigelder 
verschleudert Wl()rden seien, durch die Harmlosigkeit des Bekenntnisses ge
mildert, daß eirue wuch nur annäJJ.ernde Feststeilung unmöglich sei. Es. ver
lohnt s:oh kaum, diese Beispie•le blilllenden Unsilllns zu vermehren. Aber 

h:erher gehört auCJh die Oberflächlichkeit, mit der die olben erörterte sog. 
Wirtschaftstechnik ihre Vorschläge 31npreist, ohne auch nur einen rechten 
Versuch gerrnaoht zu haben, diese Vorschläg-e und: vor allem ihre eigene 
Daseins.berech tigunlg einmtal wirklich durchzudenken. 

Daa;u koiilllllt nun das sichtliche Unvermögen, sich in die Geistesarbeit 
des juristischen Denkens hineillJZuversetzen oder sich wenrgstell!S e~n. Bild 
von ihr zu machen. Dies Denken erscheint der technischen Vorstellung 

vielfacth wie eine seltsame Art v.on Geihirnakrobatik, eine sachlich wert
lose Spielerei mit gekünstelten Ged-alllkengängen, die der tatsäeblichen Wirk
lichkeit fremd gegenüberstehen. Es ist •eine beliebte technische Stichelei, 
den Juristen als P·aragraphenmensche1n zu kennzeichnen. Paragraphen sind 
nichts weiter als f·o.rtliaufend numflrierte Zeichen, m!,t denen die Sätze der 

inaßgeblichen Gesetze, Verordnungen, V erträ1ge usw. der sog. Zitiermethode 
wegen auseinandergehalten werden. Daß die eigentliche Ar:beit 'llic.ht im 
Zitieren, sondern in der Auslegung der Sätze und ihreS\ Zusammenhangs 

und in ihrer Anwendulllg auf den j'eweil'igen Tatbestand •beruht, und daß diese 

Arbeit, wenn anders die in den Sätzen gegebenen Regeln ~_gelten sollen, 

das Wesen der Sachbehandllllng ausmacht, scheint der Verständnislosigkeit 
jener Stichelei verschlossen zu sein. Denn wenn man etw.a unter dem Para

graphenmenschen den beschränkten Denker verstehen wollte, der .am einzel
nen Satz kleben bleibt und den überblick über das Ganze verliert, so trifft 
dieser Vorwurf am wenigsten den J,u;risten, weil ja gerade die Rechtswissen-

2* 
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schaft -daJzu führt, die einzelnen Sätze nach dem Zweck der gesamten Be
stimmung zu verstehen, während erfahrungs-gemäß viel eher die Technik 
druzu verleitet, den ei:!liZelnen rSatJz, dessen rechtliche Beziehuum im Zusammen
hang nicht erkannt wird, wie ei.ne selbständige mathematische Formel zu 
betrachten, die er freilich wed·er darstellen SIOll noch kann. 

Mit dem Mangel an Verständnis für die juristische Geistestätigkeit 
geht Hand in Hand der Ma!ljg>e:l des Verständnisses für die Arbeit, zu der 
die juristisch vorgeli.hl'eten Ve:rrwaltungsbea.mten 'berufen sind. W!lls das 
Recht und das gesamte Rechtsleben :fiür die Verw•altung ausmachen, und 
welche Rolle umgekehl"t die Verwaltung im Rechtsleben des Volks spielt, 
ist offen·bar dieser Art vün technischer Denkweise nroch gar rnicht. auf
gegangen. Man verhöhnt gem den "durch keinerlei Sachkenntnis getrübten 
juristischen 'Batsachensinn", ohne zu bedenken, w:ie .gerade d:ie durch ein
seitige Fachkenntni.s ·getrnbte Fälhigkeit des freien U rterlJs und die so be
grundete Unfähi·glkeit, sich der tatsächlichen MannLgfaltigikeit des Lebens 
und seiner rechtlichen Gestaltung geistig anzupassen, die Möglichkeit einer 
brauchbaren VerwaltungiSaribeit :beeinträchtigen. Die pliatte Unrichtigkeit 
einer allgerneinen juristischen Saohunkenntmis bedarf keines weiteren 
Worts. Aber auf die Sachkenntnis kommt es .auch erst mittelbar an. Von 
vornherein alle "S!llchen" zu "kennen", 'ist keinem Sterblichen beschieden. 
Das Wesentliche ist das Urteill&vermÖ\g'en, da.s d:ie Sache, wie sie dann als 
~atbestand z•utr Kenntnis gebracht wird, zu er1i!llssen und zu bewMtiJgen im
stande ist. Wer ohne dies Vermögen, miUr a.uf Grund e'iner vermeintlichen 
"Sachkenntnis" das Amt des Urteilers für sich in Anspruch nimmt, gleicht 
dem, der aurf die Fr,a,g-e, O'b er Khwier spical:en könne, die selbstbewußte Ant.. 
wort .ga.b: er habe es noch nicht versucht. Übertrumpft w'ird freilich diese 
Antwort noch durch die Leistung cines technischen HochschulprofessoJ.'IS, 
der die Rechts.aushildiUng für den Verw·altungsbeamten "widle:rsinruig" nannte. 

Richtig ist da.s direkte Gegenteil: die Rechtsausbildung ist die natiir
:J,i,che Vorbildung für jede Verwaltung, alUICh für die Wirtschaftsverwaltum.g, 
nur daß ,bei dieser da.s Gebiet der nichtjuristischen F.achkemttn'is bedeut
samer ist als 'bei der eigentlichen Staatsverwaltung. Denn Verw:altung ist 
allemal Ordnung, also auch Recht. Wie drie Rechtsprechung die wider
streitenden rechtlichen Interessen, so wägt sie die w'irtschaf.tlichen Interessen 
ab, unid ZW\ar letzten Endes :mit derse~ben gei,st~gen Sch'Ulung wie j·ene. Sie 
gibt der von der technischen Wissemsohmt ermöglichten Wirtschaft die prak
tische Durchführung. Gewiß entscheidet dabei nicht üiberall die eigentliche 
Juristerei, sondlern vielfach der .gesund~ Menschenverstand, aber auf der 
G:vu.ndlage des rechtlichen Verständni,srs·es. Man darf sich bei dieser all
gemeinen Betl"achtung nicht durch die zufäl-ligen Erscheinungen beirren 
lassen, daß in der letztve11g.angenen Epoche oft das Stre;bertum höher als 
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das rechtliche Verständmis bewertet wurde, und da.ß i•n Zei-t.en der Um
wälzung das Recht überhaupt mehr in den Hintergrund tritt. Auch die be
sondere Fähi~keit des EilliZelnen - es .gibt Techniker, denen das recht
liche Verständnis angeboren i·st, wenn sie ruuch die einzelnen Gesetzes
normen nicht gelernt halben, und Juristen, die ruuch ohne Kenntnis der 
mathematischen Formeln Raum- um.d Zahlenverhältnis begreifen - heibt für 
den Durchschnitt die Regel nicht am1f, daß V errw:altung etwas anderes ist, als 
konstruktive Mathematik und Physik. Wie wenig me'ISt der Techniker für 
das verwaltun~smä.ßi,ge und rechtliche Denken geeignet ist, ze~gt schon die 
oben erörterte Artde,s. Vo\r:g,ehens d~e·r literarischen Kämpfer, :und dell' MangeT 
des Verständru~,sses für die rechtliche Bedeutung der Verwaltung tritt auch 
in der Praxis zutage. Dem Jruristelll ist bei der strengen Beschränkung. sei;ner 
V•erwendung auf seine eigentlichen Aufgahen keine GelE1genheit geboten, 
sich auf technischem Gehiet bloszustellen. Dem Techniker dagegen ist, 
namen'tlich auf dem Boden des Vertragsrechts, schon genug Feld ein
geräumt, rechtlich zu irren. Es würde ";u weit gehen und vielleicht auch 
kleinlich erscheinen, hier mehr zu sagen. A!ber dJ',e Erfahrung bestät'igt die 
Notwendigkeit, die beiden Richtungen des Denkens und Handeins zu unter
scheiden und zu begrenzen. Das fordert die S.aehe, an der sich aueh bei 
höchster Bewertung der Techniik ·und weitester Begünstigung ihrer Ver
treter nichts ändern würde. Höchstens kann sie durch Übertr~ulllg des 
Amts des V erwaltung.sbeamten auf den Techniker verdorben werden. 

Der technische Vorstoß kommt hier in ein eilg'enartiges Dilemma. Daß 
die technische Wissenscharrt mit der Verwaltung nichts zu tun hat, kann er 
sel1bst nicht recht bestreiten. Andererseits vertritt er wher mit seiner sog. 
Wirtschaftstechnik den Standpunkt, daß die Technik d'e eigentliche Grund
lage der Wirtschaft und d~:Jshal1b UJuch berufen sei, deren Verwaltung zu 
führen, zum!lll der "fachunkundige" Jrurist d1azu nicht imstande sei. Um 
nun die V erwaltung•sfähi.gkeit zu erlangen, wurde geplant, daß der Tech
niker nach beendetem akademischem, Studium die Verwaltung lerne, etwa 
wie man ein Handwerk lernt. Dah'in ging weni1gstoos die vor zehn Jahren, 
als man noch offener kämpfte, merarisch und in einer Petition an das Parla
ment gestellte Forderung: der technisehe Student sollte auf Grund seiner 
akademischem, Abschlußprüfung n:~cht Bauführer, sondern Referendar wer
den, weil er "natürl'ich au:fuören müsse, eigentlicher Techniker zu sein". 
Man hat wohl inzwi,schen begriffen, wie der Vorschlag schon im ä,utßeren 
Ansehen wirken muß, und heute sche:nt die Forderung in dieser Form 
nicht mehr erhoben zu werden. Aber die sog. Wirtschaftstechnik läuft 
schließlich auf dasselbe hinaus: weil a.Il\g'eblich die Technik die Grundlage 
der W5.rtschaft ist, muß der Techniker diese beherrsehen, und weil er das 
nicht kann, ohm.e d:ie Verwaltung zu lernen, muß er die Technik abbrechen 
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und Verwalter werden, und diamit das ohne Rechl;s:a,urshiMung möglich er
scheine, wird diese einfach ·als widersinni.g abgetan. Herauskommen kann 
3Jher diahei nur ein Techniker, der nicht richtiger Techniker :ist, es auch gar 
nich:t sein will, und der Verwaltungsbe•amter nicht sein kann, weil ;ihm die 
Rechtsausbildung fehlt, die, so widersinnig sie ihm sein mag., doeh nU!n 
einmal sachlich unentbehrlich ist. Eine besonders hohe Mein<ull/g vom 
eigentlichen Lebensberuf verrät übrigens der Plan nicht. Wenn keine 
andiere unserer geistigen Disziplinen auf solchen Gedanken eines grund
sätzlichen Umsattelns ver~allen ist, so mag das doch wohl daran liegen, 
d.aß de~en Vertreter das BewuJUsein des eiogenen wissenschaftlichen Werts 
höher stellen und bei allem Wun.sch nach Ansehen, Einfl:uß und Geld die 
erwählte Wiis.senschaft als Männer pflegen wollen, um innere BefriediguiJlg 
fürs Le;ben zu gewinnen. Indessen ist das eine persönliche Frage. Der 
Sache aber kann mit dem P1an nicht .gedient werden, weil er zu einer noch 
ärgeren Halbb:,ldung führen würde, als der oben schon zurückgewiesene 
Gedanke einer germeinsamen EisenbahnruusbHdung. Der Eisenbahnverwal
tung würde nichts weiter üJbr~g bleiben, als statt der unrjchtigen Techniker 
oder neben ihnen noch wd.rkliche Techniker zu suchen, die sich dann wieder 
mit jenen a:u.seinandersetzen mögen. 

Es ist etwas ganz anderes, wa.s der Technik fehlt, und was die heut1ge 
technische Bewegung bei ihrer Art und ihren Zielen freiltich nicht zu er
kennen vermochte. Allel"din,gs ist es wünschenswert, die Ausöildung der 
Techniker zu vevbessern, aber nicht damit s:i.e aufhören, Techniker zu sein, 
sondern damit ,sie •um ·&O bessere Techniker we.rden, d'ie das Ansehen und die 
Bedeutung ihrer Wissenschaft in der ihr g·e'bührenden Weise vertreten 
können, und dazu gehört q;unächst ein freieres Urteil, als es die bisherige 
Einseitigkeit ermöglicht. Einseitig 1st zwar an und für sich jede Wissen
schaft, wenigstens wie si.e in deutscher Art gepflegt wird, und diese Ein
seitigkeit ist auch ein wertvolles Gut, soweit sie .im Einzelnen die ind:i,vi
duelle Denkweise grundsätzHch ibefesti:g,t, zugleich freilich ein Naehtei:l, 
weil dadurch die natürliche Naivität der Anschau_ung verkÜl"Zt und das 
reflexive Denken erzeugt wird, d:as alles Am,geschaute erst in das eigene 
System bringen murß, um es ge'stig ver.arbeiten zu können. Aber dieser 
Zwamg kann, nach.dem einmal die Grundlage des Denkens gelegt worden ist, 
durch ein freieres Verständnis wieder beholben werden, und da•zu folgt dem 
al<'ademischen Studium d'ie süg. praktische Ausbildung, die den Jünger de'r 
IV'iS'senschaft 'befähigen soll, &Jinfl Art zu deniken der tatsächlichEm Wirk
lichkeit anzupasS'en. So führt die RechtsauSiöildung ihre Referend:are. Aber 
so führt die Technik ihre Bauführer nicht, und .aus diesem Unterla.ssen folgt 
jene ge:stige Inz•mcht, der die g1anze We•l't als technische Einrichtung und 
Domäne ersc;heint. Da.s ist der Geist, mit d•em es z. B. der Lehrkörper einer 
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technischen Hochschule im Jahr 1910, kaum daß diesen Anstalten die Be· 
fThgn;.s der Doktorpromotion zugestanden worden war, fertiggebracht hiat, auf 
Grund einer Dissertation über den "Übergang zum Staatsbahnsystem in 
Preußen" den Verfasser zum Dr.-Ing. zu promovieren; auf Grnnd einer 
Schrift, von der hier nur gesagt zu wel'd·en braucht, daß sie von technischer 
Wis,senschaft nichts enthält. Nach diesem Rezept können die technischen 
Hochschulen auch dazu kommen, für Sanskdtforsch•ung, theologische Text· 
kritik, biolülgische Untersuchungen usw. den Doktorgrad zu verleihen, nur 
daß man d-ann beim Dr.-Ing. schließlich nicht mehr weiß, ob man nicht 
Binen verkappten Historiker, Botaniker, Medirziner usw. vor sich hat, denen 
die e~gene Fakultät weniger günrst!lg zu sein schien, vielleicht sogar einen 
derartigen Juristen. Diese Art von Einseitigkeit, die nichts weiter als Techn~k 
begreift und alles als Techn~ ansieht, die - wie die Führung des Kampfes 
gegen die Eisenbahnjuristen zeigt - weder das Verständnis, noch iiJberhaupt 
den Willen ha:t, dem anderen od:er auch nur der Sache g·erecht zu werden, 
und di·e s:1ch nicht scheut, angesichts der Entwiaklung der früheren preußi
schen Staatseisenbahnverwaltung den Juristen, die doch zum großen Teil 
deren Leiter waren, die "Fachkunde", das soll heißen: die Kunde des Eisen· 
bahnwesens, grundsätzlich abzusprechen, kann .auch der Technik nichts 
nützen. Jedenfalls fördert sie nicht, sondern verdirbt das freiere Verständ
nis, das sich der junge Bauführer an der Wivklichkeit bilden soll. 

Justiz und Verwaltung bilden ihre Referendare grundsätzlich bei den 
entsch~idenden Behörden ·arus, damit sie die Verantwortung der Entschei
dung kennen lernen. Die Bauführer der Eisenbahnverwaltung werden 
gvundsätzlich bei den örtlichen Ämtern ausgebildet, bei denen sie nur die 
Ausführung der Entscheidung sehen können. Neben der gelegentlichen Ver
vollständi,gung des eigenen technischen Wissens finden sie dort kaum mehr 
als Bureauformen, und erst in den letzten Monaten kommen sie zur Eisen
bahndirektion, um dort ein - sage und schre::be: ein - sog. Probereferat 
zu halten. Richtiger würde es sein, sie von Anfantg bis zu Ende bei der 
Eisenbahnddrektio;n zu beschäftig·en. Was sie von den Ämtern wissen 
müss;e;n, können sie von dort aus ler.nen, daß die Ämter am selben Ort sind; 
nur Werkstättenämter liegen in wenigen Einzelfällen nicht a.m Direktions
sitz, können dann aber mit kurzer Eisenbahnliahrt erreicht werden. Bei 
der Eisenbahndirektion sollten sie nicht nur an aUen Sitzungen während 
ihrer A•usbildungszeit teilnehmen, s•ondern regelmäßig dn den Sachen, die 
dort zum V artr~g ~ommen, den Bericht erstatten, der durch den Mitbericht 
des verantwor-tlichen Beamten überwacht wird. In dem Zwang, einen 
brauchbaren Bericht unter der Kritik des Mitberichters und des Kollegiums 
zu halten, liegt das wesentlichste Stück der Schulung des praktischen Den
kens, und das :bleibt bisher den Bauführern versa)gt. Beim Gericht kämpfen 
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die Referendare um die ein'Zelnen Sachen, damit sie die vorgeschriebene "Zahl 
der Referate" erfüllen. Das kö.nnten dann die Bauführer auch tun. Es steht 
übrigens nichts im Wege, daß sie sich auch an den Berichten der V er
w.altungsdezema:t.e erproben. Wenigstens würde damit viel mehr erreicht 
werden, a1s etwa durch eine förmliche "ZuweiJSumg" zum Dezernenten. Den 
Grun.g der Ausbildung im einzelnen zu erörtern, ist hier nicht der Platz. 
Wird sie a!ber unter diesen Gesichtspunkten geregelt, so kann der Tech
niker, ohne d'as Gering.ste an seinem wissenschaftlichen Wert einzubüßen,. 
auf diesem Wege zu einer praktischen BHdull\g gelangen, die ihm das Ver
ständnis für den Lauf der Verwaltung und für die Bedeutung der juristischen 
Verwaltun~sarbeit eröffnet. Das ist es, wa"s er dann für die Mita.rbeit als Mit
glied! d1er Behöc~:de und für di•e einstige Befähi·~ung zu leitenden Stellen hrmwht. 

Für d~ese leitenden Stellen nämlich ist, eine höhere wissenschaftliche 
Bildung und jenes allgemei-ne Verständnis vorausgf'l.setzt, eine besondere 
Fachausbildung an und für sich nicht erforderlich. Der Leiter soll durch 
klares Denken, Lebenserfahrulllg, Charakter und Entschlußfähigkeit die in 
der Eisenhahnverwaltung wi:rikenden Kräfte verei1nigen und damit die V er
waltung ihrem Ziel •näher bringen, eine dem Gemeinintere·sse nützliche 
Tr.ansportanstalt zu sein. Solche Männer können ebensowohl aus der Tech
nik wie aus der Rechtskunde her:wu's'wachsen, und es ist deshalb nicht an
gebracht, die Spitzenstellungen nach irgendwelchem anderem Maßstab zu 
besetzen, als TI,ach der durch diese Gesicht.spunkte bestimmten Brauchbar
keit des jedesmal besten Anwärters, sei er Techniker oder Jurist. Übrigens 
gi!bt es auch innerhal'b der Technik selbst UnteDschiede der Fachrichtung. 
Nach der bisherigen Erfahrung scheinen die Voraussetzungen im allgemei
nen am ehesten bei den Betriebstechnikern, am wenigsten bei den Maschinen
technikern vorzuliegen, was auch der bisherigen Entwicklung des allge
meinel1 Verständnisses entsprechen würde. Auch hLer ist es nicht gerecht
fertigt, die Spitzenstellung·en nach dem Dividendenprinzip zu verteilen. Soll 
es aber bei der Spitze a•ulf die besondere Art der Vorbildung nicht an
kommen, so ist es um so nöti.ger, im Amt selbst die Vorbildungen klar 
aus·einander zu halten, damit jede Richtung imstande i·st, für ihren Teil dem 
Leiter sichere Stütze und Gewähr für seine Entschließungen zu bieten. 
Allerdings muß auch bei der Spitzenstellung mit einer Eimseitigk-eit der 
Technik gerechnet werden, wber mit einer Einseitigkeit anderer Art, nämlich 
m't jener Subjektivität des Schaffens, die anfangs erwähnt wurde. Dieser 
menschlichen Unvollkommenheit, die in der Wissenschaft selbst liegt, und 
die auch für die schöpferische Tätigkeit kaum enthehrlich sein mag, steht 
auf der anderen Seite die Unvollkommenheit der geringeren schöpferischen 
Kraft gegenüber, wie sie durch die Objeiktivität des rechtlichen Abwägens 
gegeben ist. Solche natürlichen Mäm~gel werden am besten behoben, wenTI 
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jedesmal der b es t e Mann gewählt wird. Zweckmäßig würde dem Leiter 
je in der Person seines ständigen Vertreters, seines nächststehenden V er
trauensmanl18, ein 1geeigneter Mann der and.eren Fachrichtung beigegeben, 
wenn dieser Weg nicht durch die planmäßige Ernennurn1g der ständigen Ver
treter teilweise verbaut worden wäre. IndesS<efll. ist das eine praktische 
Frage, die die Bureaukratie bei sich erledigen mag. Die gerechte Behand
lung der Sache br~aucht von solchen Einzelheiten nicht 8Jbzuhänjg·en. 

Diese gerechte Behandlung kllinn aber nur 1n.ach der Sache -eingerichtet 
werden, nicht nach den persönlichen Bedürfnissen der einen oder llinderen 
Beamtengruppe. Die Vereinigung der technischen höheren Staatseisenbahn
beamten hat dem Reichsverkehrsmi·nister den Plan einer NeuordnUJn.g der 
Reichseisenbahnen vorgelegt, der in ihrer "Verkehrstechnischen Woche" vom 
13. Januar 1921 abg·edruckt ist, wo1bei zugleich in einem !begleitenden Leit
artilkel mit Entrüstung der Vorwulrf, sie treilbe Stellenjägerei, z.urückgewiesen 
wird.. Ob solche Benennunjg) an sich schön ooi, macht scili.ließiich nicht viel 
aus. An der Sache selbst wird wenigstens dadurch nichts geändiert, daß 
man die Benennung auf eil!1e "schwerlich zu überbietende Oberflächlichkeit" 
des Gegners zurückführt, wenn in diesem Pro.gramm der Verwertung der 
hier fraglichen beiden Geistesrichtungen u. a. gefordert wird: Aufstieg nie
rlerer Beamten/klassen bei vollem Nachwei•s der nötigen Fähigkeiten.. Da 
eine Beamtenklasse, die diesen Nachweis e:nbringt, d'ie also z. B. statische 
Berechnungen verantwortlich aufstellen kann, fllicht "nieder" ist, kann es 
sich hier nur um eine zielbewußte Verbeugung vm der wissenschaftlich nicht 
gebildeten Masse handeln, also um ein V·erfahren, das kaum scharf genug 
gezeichnet werden kann. Damit stimmt auch der sonstige Inhalt überein. 
Nach einer Einleituillg, die zwar vom reinen Parteistandpunkt, also schiet, 
ruber immerhin in verhältnismäß\g·er Sachlichkeit gehalten ist, beginnen die 
Forderungen mitt der arugeblich "ernsten" Frage: ob die Eisenbahn nur als 
Verwaltungseinrichtung weiterbestehen oder zum Wirtschaftsunternehmen 
umgestaltet werd·e111 soll. Ist das in der Tat noch Frage? Bedarf wirklich 
diese gewaltige Transportansta1t noch der "Umgestaltung" zum Wirtschafts
unternehmen, was sie bisher nicht war? Man beruft sich in d':lm Lei·tartikel 
auf das GutJachten eines Manns, der zufällig etwa ein Jahr lang parla
mentaris<Jher Eisenbllihnminister gewesen ist, umld der in einer Zeitung ge
sagt haben soll: Die V erwa.ltungsorganisation der preußischen StwatSihahnen 
von 1895 sei "rein verwaltungstechnisch" und betrachte die E;isenbahll'en 
"ausschließlich als Verwaltung, die schön sauber in OrdnuiJlg zu halten 
ist", aber "nicht als wirtschaftliche, auf Erwerb gerichtete Unternehmumg 
allergrößten Stils". Kann ein Sachkenner solchem Urteil beitreten, das die 
Bedeutung einer wirtschad'tlichen Unterll'ehmung aus ihrem Statut heraus
lesen will? Was der große V ersta:atlicher Maybach, was der kluge Privat-
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bahndirektor Thielen geschaffen halben, was bis zu unserem Zus31Illmen
bruche das wirtschaftliehe Rüdkgrat des ~äruzend firuaruzierten preußischen 
Sta.ats gewesen ist, das soll die Eis-enbahnern nicht ru1s wirtschaftliche Unter· 
nehmung betrachtet haben? W;ahrlich - als wirtschaftliche Unternehmull\g 
größten Stils sind sie betrachtet· •und behandelt worden, größer als es eine 
bloß parlamentarische Kenntni-s taJhnen ma.g, und auch als eine auf Erwerb 
gerichtete Unternehmung, nämlich auf den Erwer:b für das soziale Staats· 
wohl, drus heute vergeblich mit der Laterne gesucht wird. 

Und ein so~ches Urteil will eine Vereitnigung von Staatseisenrbahn
beamten für sich ins Feld führen? Nun, trotz der in jenem Leitartikel vor
sorglich ausgespDochenen Abwehr des Verdachts einer Agitation wird ge
rad-e wegen solcher Leistungen mit einer außerhallb der Eisenbahn liegenden 
Agitation und Führerschaft gerechnet weruen müssen, der dann nach der ·be
kannten deutschen Art bewußtloser Nitbelungentreue mit einemjurarein verba 
mrugi8tl'i gefoLgt wird, ohne dlaß die Einzel:heiten durchgedacht weroen. Denn 
einen de:narti1g1en Mangel des Verständnisses für dte bestehende Eisenbruhn
verWJaltung kann man ehrlicherweise keinem Eisenbahntechniker zutrauen. 

Unter den F·orderungen der VereiniguillJg ist die erste von vornherein 
sachl'ich verfehlt, die Forderung eines technischen Staatssekretärs neben 
einem and.eren Staatssekretär. Der Staatssekretär ist der Vertreter des 
Ministers, und zwar der Vertreter, der gerade bei der heutigen parlamen. 
tarischen Besetzung der Ministerposten um so mehr eine einheitliche Person 
sein muß, als er die eigentliche Arbeit des Ressorts als geschäftliche Spitze 
dem Minister gegenüber verantworten soll. Ob ·es ein Verwaltungsbeamter 
oder ein Techniiker sein sDll, darüber läßt sieh wen~g,stens streiten. Daß 
es ·ruber nur eine Spitze geben kann, darüber läßt sich nicht streiten. Eine 
Mehrzahl von Staatssekretären wird ohne weiteres eine Mehrzahl anders 
benannter Abteilungsleiter, zu denen sich darun der Minister eine andere 
Spitze, etwa einen Oiberstaatssekretär, suchen müßte. Was damit erreicht 
werden soll, .jst nicht verständlich, es sei denn ein grundsätzliches Zerreißen 
der ministeriellen Arbeitsleistung in zwei verschiedene Arbeitsgruppen, die 
der Oberstwatesekretär dann nur schwer wieder zu einer einheitlichen Ar
be~t wird zus-ammen•hringen können. 

Weiter wird gefordert: paritätisc;he Besetzung der SteHen, damit an 
Stelle schädigender Rivalität fördernder Wettbewerb zwischen Beamten ver
schiedener Voflbildung trete. Unter Parität wird dabei nichts weiter als 
die Auslieferung der Hälfte der SteHen der Verwaltm111gsbeamten an die 
Techniker verstanden; denn eine Beteiligung der ersteren an den technischen 
Stellen kom~mt natürlich nicht im, Frage. Schon ohen ist ausgeführt wor~ 
den, daß der Techniker für die !begehrten SteHen der Verwaltungsbeamten 
nicht "par" (gleichwertig) sein kann, und es braucht hier nur noch darauf 
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hingewiesen zu werden, wie diese Art der Verwendumg des Begriffs der 
Parität einen anderen Wert als den der Verwd·rrung der öHentlichen Mei
nung kaum ha;ben dürfte. Ärger aber ist die Begründung, mit der das 
Verdrängen der Verwaltungsbeamten als ein Ersetzen "schädigender Riva
lität" dru.rch "fördernden W etubewerb" angepriesen wird. Wer ist denn der 
schädigende Riv,ale? und wie soll die A11beit des Verwalhum,gsbea.mten durch 
den W ettbewe.rb dieses Rivalen gefördert werd~en, der ihr nicht g·ewachsen ist? 

Dann endlich kommt der Plan der Neumdnulllg, der sich nur mit der 
Neuord'llung des Ministeriums 'befaßt und nebenbei prakti,sch darauf hinaus
läuft, neben dem "technischen Staatssekretär" die doppelte Zahl von tech
nischen Miinisteri:aldrirektoren Z•Ul schaffen. Allerdings wird eineN euordnung 
de11 Eisenbahnverwaltung schon desha1b nötig sein, weil infolge d·er überfüh
rmlig der bisherigen verschiedenen Staatsbahnverwaltnng'en in die einigende 
Hand des Reichs ein neues einheitliches System gebildet werden muß, und 
insof•ern ist freilich auch die Neuordnung des Ministeriums der nächste .Schritt. 
Nur wird er eine andere Richtung als die vorgeschlagene nehmen müssen. 
Der technische Vorschlrug wil:l nämlich die Arbeitsmenge des Ministeriums, 
wenn auch unter Zerlegung in möglichst vlel·e Abteilungen, noch durch 
Hineinruibeiten des bisherigen preußischen Eiselllbahnzentralamts vermehren, 
und das entspricht nicht dem sachlichen Bedürfnis. Schon die Eisenbahn
a,bteHungen des früheren preußischen Ministeriums der öffentlichen Arbeiten 
bildeten einen W·asserkopf, dem der Überiblick verloren z•UJ gehen drohte. 
Ei-n Ministerium desselben Systems, aistO mit entsprechend noch größerer 
AI1beitmeng·e für die gesamten deuts-chen Reichseisenbahnen würde einen 
ntOch schlimmeren Mißstand ·bedeuten. Es gilt deshal'b im Gegenteil, für die 
unmittelbare Instanz des Ministers nur das wirklich Nötige auszuscheiden 
und im übrigen die bisherige Arlbeit des Ministeriums durch Übertragung 
auf eine nächstfolgende l'llstanz zu verteilen. 

Eigentlich ministerielle oder stll!atshoheitliche Tätigtkeit ist in der V er
waltung der Reichseisen/bahnen wenig enthalten. Nebe-n der Bestimmung 
der Tarife, der s-og. Tarifihoheit, ko'IIIDlen in Betracht: Verleihung der Ent
eignungsbefugnis an die Eisenbahnen, Planfeststelloulllg und Einwirkung auf 
die Privateisenbahnen - die Zuständigkeit auf dies·en Gebieten ist noch 
nicht ganz zweifelsfrei - und ferner die parlamentarische Vertretung des 
Eisenbahnhaushalts, soweit die Reichseisenbahnen gemäß Art. 92 der 
Reichsverfassung eine sel•bständige Wirtschaft führen. Sonst ist die Al'beit 
des Reichseisenbah-nministeriums im wesentlichen Geschäftsverwaltung und 
insoweit Sache des V erwaltungsleiters, als erstreibt werden muß, dlas Ganze 
nach einem einheitlichen Willen Z.UJ verwalten. Der Bereich dieses Willens 
muß so eingerichtet werden, daß er bis zur letzten Verwaltungstätigkeit 
wirkt, diabei aber den überblick über das Ganze behält. In diesem Sinn muß 
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dii·e Verwaltung naturgemäß grundsätzlich zentralistisch sein, und eine De
zentralisation im Sinn der direkten Gegenwirkung w:ürd.e eine Auflösung 
bed1euten. Darauf aiber kommt der technische V orschl1a,g hinaus, der zunächst 
soviel Arlbeitsmasse, wie irgend mögl:i'ch, in der Ministerialinstanz ,zusa,mmen
f!llssen, deren dann erschwerten einheitlichen überblick a.ber durch eine große 
Anuvhl materiell getrennter Abteilrungen ·ersetzen will, die "für bestimmte 
Gebiete Sellbständigkeit erhalten". 

Der richtigere Weg ist, die jetzt im Ministerium zusa,mmengehäufte 
Arbei:t einer Instanz aufzutragen, die, in örtlich grolle Räume verteilt, für 
die Durchführung des einheitlichen Willens in dem je zugewiesenen Raum 
sorgt. Solcher Generaldirektionen - bess1er wohl: Reichseisenbahnämter -
würde es rn,ur weniger bedürfen, die wi·e abgeordnete Abteilungen des Mini
steriums dessen Wirkungskreis örtlich erfüllen und dabei gleich Bestand
teilen wieder zur Einheit zusammenwirken. S:ie müßten für ihren Raum 
die ganze Verwaltunrgstätigkeit, wie sie vom Minister ii'bertragen wird, er
fassen, also nicht nach Ar'beitsstoffen, sondern gemäß der örtlichen Ver
teNung nach d•erm Bedla.rf der rg es amten V erw1altung für ihren Bezirk ein
gerichtet werden, oh1ne d'aß dabei ausgeschloss•en zu werden hDauchte, ein
zelne Sachen durch dars eine Amt auch für andere Ämter besorgen zru• lassen. 
Die innere Gestalt würde sich etwa nach der bisherigen Anordnung des 
Ministeriums richten. In dieser Instan.z würde der größte Teil der bisher 
vom Ministerium besorgten Aufsicht erledi1gt werden können, u. a. auch 
die Entscheidung der geschäftlichen Beschwerden, für die nur noch staats
rechtlich ausgesprochen werden müßte, daß diese Erledigung als ministerielle 
g.ilt. Dem Minister selibst würden neben se1nen eigentlichen und parla
mentarischen Aufg,ffi'ben nur die ruHgemeine Aufsicht mit der entsprechenden 
Einwirkung auf die Reichseisenbah111ämter •ullld diejenigen Anordnungen ver
bleilben, die wirkl~ch unmittelbar für die ganze Reichseisenbahnverwaltung 
g~eme1nsam getroffen werden müssen. 

Einen weiteren Umf.ang brauchte die Neuordnu~ an sich kaum zu neh
men, zumal man von den Eisenlhahndirektionen - die sachlich UJnd föl'llr 
lieh ibesser Eisenbahnverwaltungsämter oder Landesei,senbahnämter genannt 
Wliirden - wohl sagen darf, daß sich ihre Einrichtung bewährt hat. Ein 
Mißstand, den die Techniker mit Recht beklrugen, ist nur d·as HilfsaJ'Iheiter
unwesen, das grundsätzlich, soweit es sich nicht um anzulernende Diätare 
handelt, vermieden werden sollte, auch in den gedachten Reichse:senhahn
ämtern. Es ist ein Rest der alten, kaUIID noch bekannten technischen Bureaus 
der friilieren Eismbahndirektionen. Weil die höheren Techniker nicht mehr 
subaltern arbeiten wollten., hat rnrun diese Bureaus damals aufgeho:ben und 
ihre Arbeit dem Systeme nach mittler.en Beamten zugewiesen, statt 
sie nach ihrem sachlichen Werte anders z,u: gestalten. Es bleibt zu 
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erwägen, ob sie nicht in behördlicher Form wieder eingerichtet werden 
könnten, als den Eisenbahnverwaltungsämtern .angegliederte technische 
.AJbteilulliglen, etwa im k}einen äJlmlich der. Akademie des Bauwesens, nur mit 
maßg.eblicher rmd verantworthl-cher Stimme; sie würden sich wahrsohein
lich schon durch Ersparnisse lbei Masseruberechnung·en beza;hlt machen. 
Im übrigen die Verwaltungsämter ·in Abteilungen zu gliedern, ist deshalb 
noch nicht nötig und auch nicht el"iWlÜllscht. 

Höchstens >wäre dann noch für die örtliche Instanz eine Änderung 
zu empfehlen. Hier könntem. die Maschinenämter und die Verkehrsämter 
abgeschafft werden, wenn ihre Arbeit, sow·eit sie höhere Fachkunde und 
Übersicht !beansprucht, in das Verwalt,u:ngsamt (jetzige Eisenbahndirektion) 
verlegt, und soweit sie nur praktische DUirchführung enthält, dem Betriebs
amt übertr~gen wird, dessen Leiter mit entsprechenden fachkundigen Hel
fern mittlerer !Bildung am Stande s·ein wird, u. a. auch Lokomotivturnus 
und Perso,nalien und Diensteinteilungen des Maschinen. und Abfertigungs
personals in gleicher Weise zu besorgen, wie beim Betriebs- und Bahn
bewachungsperr.s,onal. .Auch der äußere Verkehr&dienst mit Kassenrevi
sionen und den kleinen Reklamationen wird eineT so ausgestatteten In
stanz zugewiesen werden können, und 'beim Maschinendienst zeigt sich 
ohnehln in der eigentl:ichen Technik erfahrungsgemäß ein steter Wett
bewerb zwischen Maschinenamt uml1 maschinentechndschem Dezernat der 
Eisenbahndirektion, weil beide eitg:entlich dieselbe Sache bearbeiten. Aller
dings müßte dalbei der Bezirk eines Betrieheamts so eng begrenzt werden, 
daß ein tüchtiger Kopf mit der gedachten Hilfe das Grunze noch zu über
sehen und zu leiten vermrug; es würde sich also z. B. nur um einen großen 
Bahnhof handeln. Für die weite Strecke könnte vielleicht in größerem Maß 
vton den früheren Nebenämtern Gebrauch gemacht werden. Di·ese Anordnung 
hätte, ganz abgesehen von der Sache selbst, noch d'ie Vorteile, die unter den 
verschiedenen Ämtern erfahruil@.Smäßig unauslblei:blichen Reibereien per
sönlicher Art und die sachlichen Widerspruche hinsichtlich der Hamdhrubung 
des eigentlichen Betrielbsdienstes zu beseitigen,, eine einheitliche V ertre
tullig der Instanz nach außen zu bieten und dadurch deren Ansehen zu 
heben, und schließlich den Gesichtskreis des Techn~kers zu erweitern und 
den Unterbau des technischen Beamtenkörpers etwas einzuschränken. 

Sonst wird freilich dieser Unterbau als eine im Eisenhahnwesen um.
vermeidliche Erscheinung hingenommen werden müssen. Alber diese Last 
wird auch ohne weiteres erträglich, wenn für die planmäßige technische 
Beamtenzahl, unter Einordnung der bisherigen wirklichen Hilfsarbeiter, 
eine angemessene Zahl von Oberratsstellen als normale Möglichkeit des 
Aufrückens bei den Verwaltungs- und Reichseisenbahnämtern vor•gesehen 
und ein besonderes Aufrücken in die Spitzenstellen nicht mehr von forma-
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Iistischen Hemmnissen heeinflußt wird·. Damit kann oorweit Genüge ge
schehen, daß es im eigensten Interesse der Techniker Iregen wiirde, den 
Kampf in der !bisherigen unschönen F"orm aufz,ugeben. 

Die Eisenbahnwerwaltung ist nicht eine Domäne der Techniker, auch 
nicht eine für sie geschaffene V ersor.gungsanstalt, sondern eine Transport
anstalt, ein gewenbliches Unternehmen, das se1ne Orga;ne wählt und ver
wendet, wie es der Gewerbebetrieb erfordert, und das Gewerbe ist nicht 
an &ich technisch, sondern benutzt die Techn~ik als Mittel, seine Ziele zu 
erreichen. ·Noch weniger richtig ist d~e grundlegend-e Vorstellung, daß 
alles, die grunze Kultur der Menschheit, auf der Technik beruhe. Wenn auch 
die Technik als Wissenschaft nicht die Schuld trifft, so ist dooh gerade 
im ze:talter der Technik, wie die heutigen Erfahrungen. zeigen, die KIUQ

tur gesunken. Auch die Anschauung des Volkes ist keineswegs demrt auf 
das technische Interesse eingeschworen, daß man die Eisenbahnverwaltung 
für eine Einriohtumg hi~lte, die nur von Technikern besorgt werden könne. 
Und wenn es dazu käme? Mit der Möglichkeit muß immerhin jg~rechnet 
werden, daß die j•u['isti.sch vorgebildeten Verrwaltungsheamten, falls die 
Hetz•e gegen si·e so weiter geht, einmal von der Sache abrücken, und daß die 
Dreihundert, die gerade beteiligt sind, zwar ihr Schicksal ertragen, a.her 
den Nachwuchs vor solcher Art von Verwaltung warnen. Dann werden sich 
frei-lich ;immer ooch einige "J•nristen" fimden, di>e als vermeintliche Verwal
tungsbeamten ein Hörigke~tsverihältnis unter technischer Herrschaft über
nehmen, aber die anjg~blich "rein technische" Verwaltung wird dann auch 
tatsächlich rein technisch geirührt werden. In Frankreiich .sollen ja die 
Privatbahnen so eingerichtet sein. Mag man die Probe machen, ob eine 
deutsche GemeinwirtschaH ebenso behandelt werden kann! Aiber mwg man 
sich auch darüber kiar sein, daß ein Mißerfolg für das Ansehen der Techn~k 
verhängnisvoll sein wird! 

Es ist noch ein runderes zu bedenken. In diem heute entfesselten 
Kampf der rohen Gewalt gegen die Intelligenz, der unsere 1ganze Kultur 
zu Grabe zu tragen droht, hat die W:i:ssenschaft wahrlich etwas besseres zu 
tun,. a.ls daß die eine Richtung die andere aus~umerzen sucht. In diesem 
Kampf wird es letzten End~ wenig dar~~Juf .anlwmm-en, mit welchem 
Rang und Einkommen der eine oder and.ere in die offizielle Nomenklatu,r 
au~g,enommen wurde, vielmehr darauf, daß jeder Gehildete an seiner Stelle 
die Schuldigkeit tut, und diese Stelle wird nicht dadurch .bestimmt, daß -er 
von anderen dorthin gestellt oder befördert wird·, sondern der rechte Mann 
steht allemal da, wo er s ich hin s t e ll t. 



Verlag tJon Julius Springer in 'Berlin W 9 

Der Staatsvertrag über die Reichseisenbahnen. 
(Reichsgesetz vom 30. April1920.) Erläutert von Oberre~ierungs
rat Dr. 'fh. Kittel. Preis M. 4.-. 

Bei 10 Expl. je 3.60; bei 25 Expl. je 3.40; bei 50 Expl. je 3.20; 
bei 100 Expl je 3.-. 

Die Verwaltung der Eisenbahnen. Die Verwaltungs
tätigkeit der Preußischen Staatsbahn in der Gesetzgebung, der 
Aufsicht und dem Betriebe unter Vergleich mit anderen Eisen
bahnen. Von L. 'V ehrmann, Wirklicher Geheimer Rat 

Preis M. 7.-; gebunden 1\I. 7.80. 

Die Reichseisenbahnen. Gedanken und Vorscblä!!e Zlll' 

J;'inanzwirtschaft und Organisation des deutschen Verkehrs
wesens. Von R. Quaatz, Regierungsrat in Köln. Preis l\I. 2.40. 

Die Reichseisenbahn. Produktive Notstandsarbeiten und die 
Organisierung des wirtschaftlichen Wiederaufbaues. Von Re· 
gierungsbaumeister Dr.-Ing. Frölich. Preis l\L 1.20. 

Die wirtschaftliche Entwiclllung der preußischen 
Staatseisenhahnen, veranschaulicht in Tabellen und gra
phischen Darstellungen. Von Ernst Biedermann, Eisenbahn
Bau- und Betriebsinspektor in 1\Iagdeburg. l\Iit 3 farbigen 
Tafeln. Preis .M. 3.--. 

Die Organisation der preußischen Staatseisenbahnen 
bis zum Kriegsausbruch. Geschichtliche Beiträge von 
11'. Seydel, weil. Präsident der Eisenbahndirektion Halle a. S., 
Wirklicher Geheimer Rat. Preis M. 3.-. 

Die Seehafenpolitik der deutseben Eisenbahnen und 
die Rohstoft"versorgung. Von Dr. Erwin v. Bcckerath, 
Privatdozent an der Universit~tt Leipzig. Preis M. 11.-. 

1882-1911, Dreißig Jahre russischer Eisenbahnpolitik 
und deren wirtschaftliche Rückwirkung. Von Dr. )let•tens, 
Geheimer Regierungsrat. 1\lit einer Karte. Preis l\1 16.-. 

Hierzu Teuerungszuschläge 




